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Stellungnahme von Andreas Kernke zur Öffentlichen Anhörung im Verkehrsausschuss 
 
      „Maßnahmen gegen den Berufskraftfahrerinnen- und -fahrermangel hinsichtlich ihrer     
        Arbeitsbedingungen, insbesondere der Situation an Rampen und auf Rastanlagen“ 
 
Montag, 12.12.2022 von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr in Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.600. Die 
Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen unter www.bundestag.de/mediathek gestreamt und steht 
danach zum Abruf in der Mediathek bereit. 

Zum Thema: BKF Mangel, Rampe, Raststätte, gehören natürlich alle Probleme irgendwie dazu, 
was das negative Soziale, niedrigen Verdienst, Sicherheit, für Berufskraftfahrer (BKF) betrifft, 
sodass,u.a. durch das FPersG, auch alles ordentlich kontrolliert wird.  
 
 Inhaltlich 
 1. BKF Mangel 
 2. Rampe 
 3. Raststätte 
 
 
1. BKF Mangel 
 
Jeder braucht Ihn - Doch keiner will Ihn ! ?... den Lkw und damit den BKF ! 
 
Die Vergangenheit muss nun aus dem Wissen vom BKF als Chance umgesetzt werden, um 
Gegenwart und Zukunft bestmöglich gerechter zu verändern. 
Der BKF muss viele Eigenschaften besitzen um nicht Berufsunfähig zu werden, denn er ist: 
 *Nerven-stark 
             *sehr Geduldig 
             *Hilfsbereit 
             *Verantwortungsvoll. 
 
BKF haben noch Arbeitsbedingungen wie zur Zeit vom Chicagoer Aufstand im Jahr 1886: 
                            1.) einen 13 bis 15 Std.-Tag, 
                            2.) fast immer die 6 Tage-Woche, 
                            3.) oft schlechte Arbeitsverträge, 
                            4.) sehr wenige gültige Tarifverträge, 
                            5.) wenig Verdienst und dadurch wenig Rente, 
                            6.) Arbeitsstress und Zeitdruck, 
                            7.) eine sehr hohen Verantwortung, 
                            8.) kein Schlaf im 5,25 qm Fahrerhaus-Ruheraum, 
                            9.) große Lautstärke neben der Autobahn, 
                          10.) laufend wechselnde Arbeits- und Ruhezeiten, 

11.) jeden Monat bis 260 Arbeitszeiten, 
12.) ungesunde unregelmäßige Mahlzeiten, 
13.) sehr kurze oder wenige Wochenenden, 
14.) kaum Zeit für Freunde und Hobbys, 
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15.) oftmals ohne Bezahlung be- oder entladen, 
16.) rechtswidrig verlangte Ladungssicherung, 
17.) wenig Sanitär Benutzung beim Kunden, 
18.) viele unbezahlte un-registrierte Arbeitsstunden, 
19.) monatlich ca. 1 Woche Mehrarbeit ohne Ausgleich, 
20.) fast kein gesellschaftliches Privat-Leben. 

Allerdings ab einen bestimmten Alter im langen Berufsleben des BKF, können auch 
psychische Leiden entstehen und dadurch wird er dann frühzeitig unfähig, seinen 
Facharbeiter-Beruf weiterhin vollständig auszuüben.  
 
Lösung: Keine beruflich fremden Tätigkeiten mit 19 € Brutto oder 11 € Netto die Stunde. 
 
Wie selbstverständlich transportierten, beförderten viele „Unbekannte“ Berufskraftfahrer 
(BKF)  tagtäglich anonym im LKW-Fahrerhaus, rund um die Uhr alle Waren für Industrie und 
Handel, um der Bevölkerung in der EU ein angenehmes Leben möglich zu machen. 
 
Schneller, einfacher, flexibler als Flugzeug, Binnenschiff und Eisenbahn, ist nur der LKW, der 
durch seine Benutzer zur Selbstverständlichkeit wurde, obwohl sehr viele Bürger seine 
lebenswichtige Bedeutung einfach ignorieren. 
 
Der BKF hat den einzigen Beruf, wo Berufung zum Beruf „Leidenschaft = Leiden schafft“ !  
Nur beim BKF gibt es dieses Phänomen, denn sonst würde er als BKF ohne Leidenschaft als 
Fernfahrer bestimmt nicht mehr tätig sein. Der BKF ist als Fernfahrer sehr wenig zu Hause 
und der Verzicht auf Frau und Kinder ist ohne „work-life balance“ fast normal. Seit Jahren 
macht sich der gewerbliche Güterkraftverkehr um den Nachwuchs erhebliche Sorgen. Die 
Transport-Unternehmer hatten den Beruf nicht positiv verändert, denn die billigen 
Mitbewerber aus den 14 MOE-Staaten hatten den BKF den Nachwuchs ersetzt. Außerdem 
schwebt beim BKF in Deutschland, auch schon seit langem, das demografische 
Damoklesschwert. 
 
Tag-täglich sind in Deutschland weit über 1,2 Mio. LKW durch BKF hauptberuflich 
unterwegs und auf den insg. rund 2,6 Mio. zugelassen LKW/Nfz ab 2,5 t zGM sind ebenso 
viele Kraftfahrer beschäftigt. Rund 5 Mio. BKF bewerkstelligen EU-weit tag-täglich bei ca. 
600.000 Transport�-Unternehmen – ca. 3,5 Mio. BKF grenzüberschreitend –, für Industrie 
und Handel die Aufrechterhaltung von Arbeit und einem gutem Leben. Trotz der 
unentbehrlichen sehr wichtigen systemrelevanten Aufgabe für das gelingen im 
Binnenmarkt, leiden die meisten BKF unter hohem Zeitdruck, niedrigem Gehalt und sind 
außerdem – teils mit unmenschlichen Arbeits-Bedingungen – gnadenlos ein ruinösen 
Wettbewerb ausgesetzt, dass auch durch Liberalisierung innerhalb der EU in Gang gesetzt 
wurde. Deshalb muss in Deutschland iSv. BKF das Denken zum nationalen Protektionismus 
im gewerblichen Güterkraftverkehr eine Entscheidung getroffen werden.  
 
Die BKF Entsende-Richtlinie gilt mit: „Gleicher Ort – Gleiche Arbeit – Gleicher Verdienst“. 
Dazu muss der BKF als mobiler Beruf nun zwingend in das AEntG beinhaltet werden.  
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Es ist dringlich hinzuweisen, dass nur mit einem EU-Tarifvertrag und Bundestarifvertrag 
mit AVE inkl. 19 € Brutto- oder 11 € Netto-Gehalt für BKF, der Transport-Unternehmer in 
Deutschland gegenüber Wettbewerb aus 14 MOE-Staaten (inkl. GR, Malta) wirtschaftlich 
überleben kann. Schon im Jahr 2019 wurde in Berlin eine Petition von Udo Skoppeck und 
Gregor Ter Heide für ein Bundesmanteltarifvertrag mit AVE für die BKF eingereicht, wobei 
es nun durch den BKF-Eintrag in das AEntG ein zwingende Verpflichtung sein muss. Nur 
wenn es ein EU-weiten Tarifvertrag mit 11 € Netto gibt, der Oktober 2021 als EU-Petition 
von Udo Skoppeck und Gregor Ter Heide mit 221 Seiten in Brüssel eingereicht wurde, wäre 
eine gerechter Wettbewerb innerhalb der EU noch möglich.  
 
Nur wenn nun eine Harmonisierung in der EU; einen freien, gerechten und sicheren Wettbewerb 
im gewerblichen Güterkraftverkehr iZm. menschenwürdigen Sozialvorschriften und Gehältern der 
BKF tatsächlich „Gewährleistet“, könnte die vollständige Freigabe der Kabotage iZm. Grund Nr. 5 
erst erfolgen. Es muss nur nach Art. 5 iVm. Art. 9 Rom-I und Art. 10 VO (EG) 1072/2009 gehandelt 
werden. Die Wirkungslosigkeit der Kontrollen in der EU, sowie die dementsprechende geringfügige 
Ahndung der niedrigen Strafen beim groben Verstößen – u.a. gegen Art. 8 (8) VO (EG) 561/2006 – 
führt zu schlimmen Wettbewerbsverzerrungen im gewerblichen Güterkraftverkehr. Deswegen 
muss die „Rechtsvereinheitlichung“ gem. Art. 114 (1) AEUV; Art. 18 AEUV und Art. 352 (1) AEUV zu 
Rom-I bzw. zur VO (EG) 593/2008, auch gewährleistet werden, sodass beim Bußgeld mit der ERRU 
nun EU-einheitlich geahndet wird.  
 
Die Fernfahrer als BKF, sind abhängige unselbstständige Angestellte und als Facharbeiter tagtäglich 
unterwegs. Fernfahrer wurden und werden von der Bevölkerung vielfach die (angeblichen) 
"Schwarzen Schafe" auf Überfüllten Stau-Geplagten Straßen betitelt und als "Knecht der Nation" 
oder "EU-Knecht" benutzt. Durch sehr lange Arbeitszeiten herrschen hier beim Fernfahrer als BKF 
zum Teil immer noch Arbeitsbedingungen, wie sie Mitte des 18. Jahrhundert in Deutschland im 
Jahr 1787 noch vorhanden waren, denn man wunderte sich über den tagtäglich erbrachten 
regelmäßigen ganz normalen 12 - 15 Stunden langen Arbeitstag.  
 
Der BKF hat EU-rechtlich: 
      1.) ein Anspruch auf eine freie und gleiche gesellschaftliche soziale Teilhabe, um durch sein  
            Verdienst menschenwürdig leben zu können.  
      2.) bei der regelmäßige wöchentliche Ruhezeit (rWRZ) muss die „Freizeit“ wenigstens bis           
            zum Ende der dritten Woche mit Frau und Kinder gewährleistet sein, so dass es rein   
            rechnerisch 13 Tage Freizeit im Monat ergibt.  
 
Nur die 2 Punkte sind für sich schon der „Würde des Menschen“ geschuldet, ohne den UN-Zivil- 
und Sozialpakt, sowie Art. 2 EU, Art. 1 GG, Art. 1 GrCh, Art. 1 EMRK und die st. Rspr. vom BVerfG 
zu Art. 6 (2) GG, hier erklären zu müssen.  
 
Der tägliche „Umgang“, die „Behandlung“ und die „Würde“ gegenüber dem BKF, war und ist im 
Jahr 2022 von Industrie und Handel noch nicht einmal im Ansatz bei dem meisten Firmen 
vorhanden, dass der BKF  tagtäglich zu spüren bekommt. Der BKF wird genötigt den LKW teils 
selber zu Be- und zu Entladen, sowie Ladungssicherung zu machen. Anschließend wird dem BKF 
sehr oft das Betreten der Sanitäranlage oder WC im Betrieb verweigert, unter anderem mit einer 
billigen Aussage wegen Ansteckungsgefahr von Corona. Vor allem sind es die osteuropäische 
Logistik-Firmen im Selbsteintritt, der teils westeuropäischen Spedition-Konzerne als SE, die ihre 
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BKF wochen- und monatelang unterwegs lassen. Weil detaillierte BAG Kontrollen beweisbar nicht 
durchgängig und vollumfänglich stattfinden (können) wegen den wenigen BAG- Kontrolleuren, 
werden Multi-Transport-Unternehmer förmlich dazu eingeladen, gegen Kabotage zu verstoßen.  
 
Die vom BKF im Fahrerhaus verbrachte Zeit von 24 Std. bei der verkürzten wöchentlichen Ruhezeit 
(vWRZ) wird weiterhin erlaubt. Die rWRZ beträgt – wenn der BKF im Fahrerhaus dort seine 11 Std. 
Ruhezeit verbringt und dort „in flagranti“ erwischt wird –, zahlt er als BKF 500 € und der Transport-
Unternehmer 1.500 €  an Bußgeld.  
Hier müssen nun mind. 2 Fragen gestellt werden:  
      1.) „wie weiß der BAG-Beamte das der BKF die 2 x 11 Std Ruhezeit innerhalb von 45 Std. im     
           Fahrerhaus geruht (geschlafen) hatte ?“  
     2.) „wieso besteht hier beim Art. 8 (8) VO (EG) 561/2006 die Beweislastumkehr vom BKF     
           gegenüber dem  BAG Beamten, so dass er dem BKF beweisen muss im Fahrerhaus die  
           2x 11 Std. geschlafen hat ?“ 
 
Antwort:  
          „Eine Beweislastumkehr iVm. Art. 8 (8) vom BKF kann es beim Nachweis zur    
            Verkehrssicherheit im Öffentlichen Straßenverkehr bei der Kontrollpflicht zur VO (EG)  
            561/2006 nicht geben !“ „Oder das Fahrerhaus hat ein Ruheraum von 5,25 qm Fläche“ ! 
 
Durch die Überwachungs-, Navigations- und Abstandsautomatik lässt das Fachwissen des BKF, 
bezüglich Qualität, Planung, Organisationsstärke, zur Zeit fast keine Entscheidungsspielräume mehr 
offen und somit ist es eine reglementierte Tätigkeit, die durch Wiederholungen gekennzeichnet ist. 
Es muss nun mit allen erdenklichen Möglichkeiten für die Zukunft des BKF etwas positives 
geändert werden. Ansonsten bewirkt es weiterhin nur das allzu bekannte niedrige BKF-Image und 
läßt den Beruf zur Allerweltstätigkeit bzw. zur Jedermannsqualifikation bleiben und er muss 
weiterhin ohne Lobby, sehr alleingelassen hilflos als Alleinkämpfer seine berufliche Tätigkeit 
ausüben. Dann heißt es nur:  
 „Er sitzt vor seinem Bett und schaut aus dem Fenster“. .  
 
Die Frage ist nur: „Wie lange noch“ ?  
Es muss vom Staat wegen dem  BKF-Mangel-Beruf nun die Fahrerlaubnis CE  bezahlt werden, die 
mind. 8.000 € kostet. Die sehr wichtige systemrelevante BKF-Tätigkeit erlaubt für die weitere 
Versorgung der Bürger, Industrie und Handel, keine andere Möglichkeit.  
 
Der beruflich arbeitsvertragliche „Dienst“ des BKF bei einer angeordneten Reise im LKW, ergibt sich 
aus seiner tatsächlichen versicherungspflichtigen und haftungsrechtlichen Tätigkeit, die er als ein 
Angestellter, speziell im berufsspezifischen und erlernten Fachbereich nach der Berufskraftfahrer-
Ausbildungsverordnung (BKV), sowie der BKF Klassifikation 52122 inkl. FeV zum CE iZm. Code 95, 
regelmäßig sowie überwiegend ausübt.  
 
Beim BKF-Arbeitsvertrag nach dem NachwG, ist der „Dienst am LKW-Steuer“, rein rechnerisch, bis 
zu 95 % eine lenkende Tätigkeit möglich, bzw. kann bis zu 195 Std. Lenkzeit bewerkstelligt werden. 
Der tatsächliche Ort, an dem der BKF gewöhnlich seine Arbeit verrichtet und somit zum 
tatsächlichen Mittelpunkt seiner Berufstätigkeit gemacht hat, ist als konkrete Bestimmung der Ort, 
wo der BKF den größten Teil seiner Arbeitszeit beginnt und beendet. Das bedeutet, dass der 
ständige Wohnsitz der Ort ist, von dem aus der BKF seine arbeitsvertragliche Tätigkeit organisiert 
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und wohin er nach jeder iZm. seiner Arbeit stehenden Dienst-Reise immer wieder zurückkehrt. 
Nach Europa- und EU-Recht (Rom-I = VO (EG) 593/2008), bestimmt sich der arbeitsvertragliche Ort 
der Tätigkeit des BKF beim Beginn und der Beendigung einer Dienst-Reise, immer ab dem 
familiären Lebensmittelpunkt bzw. am „gewöhnlichen Wohnsitz“ 
 
Alle Zeiten durch Art. 34 (5) VO (EU) 165/2014 müssen die „anderen Arbeiten“, (Viereck-Symbol), 
als BKF Tätigkeiten mit Fahr- und Arbeitszeit, nun auch bei Anreise mit Kfz aus den MOE-Staaten zu 
ihren LKW-Standort oder zum abgestellten LKW in westlichen EU-Staaten, gewährleistet werden. 
Auch iSv. Art. 3 a der revidierten Arbeitszeit-Richtlinie 2002/15/EG müssen alle angeordneten 
Arbeits- und Fahrzeiten, außerhalb vom Fahrerhaus als Nachtrag getätigt werden. Im Art. 26 ist zur 
Ausstellung von Fahrerkarten klar definiert, dass diese, auf Antrag vom BKF, nur bei zuständiger  
Behörde im Mitgliedstaat, in dem er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, ausgestellt werden darf. 
Beim Art. 26 (2) gilt als „gewöhnlicher Wohnsitz“ der Ort, an dem der BKF wegen persönlicher und 
beruflicher Bindungen oder wegen persönlicher Bindungen, die örtlichen Beziehungen zwischen 
der Person des BKF und dem Wohnort erkennen lassen. Das ist gewöhnlich dort wo der BKF mind. 
185 Tagen im Kalenderjahr am familiärer Lebensmittelpunkt angemeldet wohnt. Als gewöhnlicher 
Wohnsitz beim BKF gilt, deren berufliche Bindungen an einem anderen Ort als dem seiner 
persönlichen Bindungen liegt und daher auch arbeitsvertraglich veranlasst ist, wenn er sich 
abwechselnd an verschiedenen Orten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten aufhält, der Ort seiner 
persönlich dauerhaften Bindungen am „gewöhnlichen Wohnsitz“, sofern er regelmäßig dorthin zu 
Frau und Kinder zurückkehrt, die dort physisch mehrheitlich im Jahr gemeldet sind. Nur der 
familiäre Lebensmittelpunkt der BKF ist hier entscheidend. Seit der Regel Nr. 9 der Entschließung 
des Ministerkomitees des Europarates (72) vom 18. Januar 1972, gilt Vereinheitlichung der 
Rechtsgrundbegriffe „Wohnsitz“ und „Aufenthalt“.  
 
Durch die Ratifikation vom Fakultativprotokoll in Deutschland zum Individualbeschwerdeverfahren 
und den UN-Sozialpakt = wsk-Rechten, kann nun der BKF erstmals die richtigen Argumente liefern. 
Sowohl für die Justiziabilität als auch die unmittelbare Anwendbarkeit von den wsk-Rechten, die 
sich zuvorderst in systematische und teleologische Gründe ergeben, so müssen diese nun inkl. der 
EMRK und GrCh, eine nachweisliche Beachtung finden. Hierzu bestehen nun für den BKF 
unabdingbare rechtliche und juristische Rechtsansprüche gegenüber den Staat. Das Ziel vom 
einklagbaren UN-Zivilpakt als bp-Rechte, dient der völkerrechtlichen Sicherung der menschlichen 
Grundrechte und bringt — gemeinsam mit dem UN-Sozialpakt — die Grundsätze der AEMR, EMRK 
und GrCh inkl. der st. Rspr. vom EuGHMR und EuGH iSv. BKF, die Deutschland u.a. durch Art. 1 (2)  
der revidierten Nachweis-Richtlinie nachweislich gewährleisten muss.  
 
Der BKF hätte sicherlich gerne ein Lebens-Arbeits-Zeit-Konto. Fast jeder BKF bewerkstelligt im 
Beruf jeden Monat ab 208 Stunden noch zusätzlich 52 Überstunden bzw. Mehrarbeit im Monat, 
die fast nie richtig registriert, abgespeichert, berechnet und in Freizeit vergütet wird. Bei dieser 
Berechnung zum Lebens-Arbeits-Zeit-Konto, diese Mehrarbeit meistens vollumfänglich außer Acht 
gelassen wurden. Nach der Entscheidung vom EuGH C-55/18 vom 14.05.2019, sind Arbeitgeber 
verpflichtet, ein digitales Daten-System einzurichten, mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer 
geleistete tägliche Arbeitszeit errechnet werden kann. Das gilt jetzt auch schonfür BKF Unterwegs-
Stunden, wobei die Stunden-Daten mit doppelter Absicherung insg. 2 Jahre aufzubewahren sind. 
Hierbei ist zwischen der Lenk- und Ruhezeiten und Arbeitszeiten sehr genau zu unterscheiden.  
 
Der BKF ist nur Dienst-Reisender mit Transportauftrag und bewerkstelligt unterwegs rein 
rechnerisch 3.393 Stunden Arbeit im Jahr x 45 Jahre und insg. 152.685 Stunden Lebensarbeitszeit 



6 

bei durchschnittlichen 13 Stunden ergibt - innerhalb von 24 Stunden berechnet. Ein normaler 
Angestellter bzw. Arbeitnehmer bewerkstelligt bei 8 Std. am Tag x 261 Jahresarbeitstage und 
bedeutet insg. 2.088 Stunden. Der Unterschied beträgt 58.725 Stunden, geteilt 45 Jahre ergibt für 
BKF insg. 1.305 Stunden pro Jahr an Mehrarbeit. Also müsste der BKF normal laut Berechnungen 
nur 27.7 Jahre unterwegs sein, denn er bewerkstelligt zu 95 % der arbeitsvertraglichen Tätigkeit 
nur eine Dienst-Reise, sodass wenn er mit 21 Jahren sein Beruf anfängt und arbeitsvertraglich sehr 
genau alle Zeiten Unterwegs richtig registriert und abspeichert, wäre er theoretisch laut seiner 
berechneten Lebensarbeitszeit – in Stunden gerechnet – mit 48,7 Jahren Rentner.  
 
Für Industrie und Handel ist sicherlich berufsbedingt der BKF nur noch:  
 „Humankapital der Transportwirtschaft“  
Der BKF als abhängiger unselbstständiger Angestellter Facharbeiter, wird von der Bevölkerung 
vielfach durch bzw. mit dem den LKW als „Störfaktor“ auf überfüllten Stau-Geplagten Straßen 
betrachtet. Durch die täglichen lange Arbeitszeiten herrschen beim BKF zum Teil immer noch 
Arbeitsbedingungen, wie sie in der Mitte vom 18. Jahrhundert vorhanden waren, denn der Bürger 
bekommt von den 12 bis 15 Stunden langen Arbeitstag nichts mit oder er nimmt es nicht mehr zur 
Kenntnis, weil durch „Geiz ist Geil“ Mentalität die Fracht ja billig sein muss.  
 
Jeder kluge Unternehmer in der Transportwirtschaft weiß, dass sich die Zufriedenheit der BKF am 
Arbeitsplatz LKW, nur mit einem ausreichenden Freizeit-Ausgleich, wegen den erlaubten möglichen 
52 Std. Mehrarbeit, sich auch in besserer Transportleistung bemerkbar macht, wenn der BKF 
anschließend „zu Hause“ am familiären Lebensmittelpunkt seine Freizeit verbringen kann.  
 
Der BKF ist rein rechnerisch von 52 Jahres-Wochen, ca. 32 Wochen unterwegs arbeitsvertraglich 
tätig und inkl. 30 Tage Urlaub und 12 Freitage. Der BKF hat das Recht ca. 20 Wochen zu Hause zu 
sein. Wo der BKF seine Freizeit ab 208 Std. Innerhalb von 4 Monaten verbringt ist Privat-Recht und 
kann ihm von der EU nicht vorgeschrieben werden. Rein theoretisch haben BKF arbeitsvertraglich 
oder tarifvertraglich, entweder, in einer Woche 1 Tage frei, oder innerhalb vom Monat 13 Tage frei, 
oder innerhalb von 4 Monaten 1 Monat frei ! 
 
Nach dem durchschnittlichen Verdienst in Deutschland im Jahr 2019, war mit einer möglichen 
Änderung aufgrund vom niedrigen Renten-Konto – wegen der Renten-Punkte - eine Grundrente 
wichtig. siehe Anlage: „Der BKF - Das notwendige Übel“ !?  
Im Anlage-Artikel sind die Lösungen „Gut und Richtig“ beinhaltet, um gerechten Wettbewerb im 
gewerblichen Güterkraftverkehr durch ein EU-weiten BKF Tarifvertrag mit 11 € Netto herzustellen.  
 
Zum BKF gilt nur der Inhalt der Ausbildungsverordnung (BKV) und sechs einmalige Tatsachen:  
 
1. Nur der BKF erbringt als „Einziger Beschäftigter“ in der EU, unselbstständig abhängig eine aktive 
echte Dienstleistungsfreiheit als „Dienst-Reise“ im öffentlichen Verkehr tätigt, die ab familiären 
Lebensmittelpunkt beginnt und dort endet und unterwegs gleichzeitig im Öffentlichen Recht und 
Privat-Recht tätig ist.  
 
2. Nur der BKF bewerkstelligt als „Einzige Beschäftigte“ rechtlich, juristisch, fachlich, sachlich; drei 
der vier EU Freiheiten: Waren, Personen, Dienstleistung, Kapital, um diese direkt miteinander 
verbunden, gleichzeitig bei seiner Dienst-Reise durchzuführen, ohne dabei entsendet zu sein.  
 
3. Nur der BKF hat als „Einzige Beschäftigte“ kein Vertragsverhältnis mit Waren- Absender und 
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Empfänger hat und tätigt arbeitsvertraglich bis zu 195 Std. eine lenkende Tätigkeit als Dienst-Reise, 
die bis zu 95 % seiner Tätigkeit am LKW Steuer bedeutet, wobei der Ort der Arbeit beim Beginn 
und Ende der familiäre Lebensmittelpunkt ist.  
 
4. Nur mit einem menschengerechten BKF- Arbeitsplatz- und 5,25 qm Ruheraum im Fahrerhaus 
während der rWRZ von 24 bzw. 45 Std, werden in Zukunft noch BKF motiviert bereit sein, diesen 
Job als ihre Berufung auszuüben. 
 
5. Nur mit tarifvertraglich allgemeinverbindlichen BKF-Mindest-Gehalt von 19 € Brutto oder 11 € 
Netto pro Std. im Jahr 2022, inkl. Freizeit-Anspruch ab 208 Std. im Monat mit Ausgleich an „zu 
Hause“, ist es möglich, dass BKF am familiären, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen 
Leben teilhaben können.  
 
6. Nur der BKF ist ein „Angestellter“ mit Arbeitsvertrag und bekommt ein „Gehalt“, denn ab dem 
10.09.2014 wurden aufgrund der Berufskraftfahrer-Richtlinie 2003/59/EG in 28 EU-Staaten, die als 
Fernfahrer, Trucker, Kraftfahrer, LKW-Fahrer, Driver, Chauffeur oder Routieur betitelt werden, 
rechtsgültig zum EU-einheitlichen Begriff: „Berufskraftfahrer“ (BKF).  
 
Zur Nr. 5 besteht zusätzlich die Tatsache, dass die revidierte VO (EG) 561/2008 und die revidierte 
Arbeitszeit-Richtlinie 2002/15 iVm der VO (EU) 164/2014, nun die BAG (BALM) per digitaler 
Fernabfrage auch vollumfänglich alle Arbeitszeiten, als sog. Unterwegszeiten ab familiären 
Lebensmittelpunkt, kontrolliert. Das bedeutet, dass auf 2 LKW demnächst 3 BKF als Besetzung 
vorhanden sein müssen und daher bis zu 200.000 BKF zusätzlich fehlen werden. Dann gibt es an 
Kosten bei 3 BKF bei dem Transport-Unternehmer aus MOE Staaten evtl. ca. 9.000 € im Monat.  
gegenüber den deutschen Transport-Unternehmen mit ca. 19.000 € (inkl. AG Anteile) für 
Auswirkungen hat, kann sich auch jeder Bürger vorstellen. Es fehlen mind. 60.000 BKF auf den in 
Deutschland zugelassenen LKW. Durch den Krieg in Ukraine sind die meisten BKF aus Belarus und 
Russland iVm. Visa wieder zu Hause und aus Ukraine wurde zur Militär eingezogen, so dass es insg. 
ca. 100.000 BKF zusätzlich sind. Als  könnten insg. ab dem Jahr 2025 mind. bis zu 300.000 BKF in 
Deutschland benötigt werden. 
 
Zum gerechten Wettbewerb gehört natürlich die Kontrolle durch ein EU-weiten vollumfänglicher 
eCMR inkl. Blockchain im gewerblichen Güterkraftverkehr, denn unter den jetzigen ruinösen 
Voraussetzungen bis zum Jahr 2025, wird die Hälfte der deutschen kleinen und mittelständigen 
Transport-Unternehmer garantiert nicht mehr vorhanden sein. Das kann in 6 Jahren bis zu 50 Mrd. 
€ Verlust für den Staat inkl. Gewerbesteuer und Mehrwertsteuer. In Deutschland werden über 70 
% aller Waren bzw. Güter mit dem LKW auf der Straße im gewerblichen Güterkraftverkehr 
transportiert, wobei nun das digitale KI-System bei „Angebot und Nachfrage“ zusätzlich die sehr 
niedrigen Frachtpreise bewirkt. Seit Jahren sind Parkplätze, Raststätten und Autohöfe mit LKW aus 
den MOE-Staaten zugeparkt, um auf Kabotage, KV oder auf Facht zu warten oder es werden extra 
heimliche Toren illegal getätigt. Wie ist es denn zu erklären, dass die BKF mit dem LKW aus den 14 
MOE- Staaten für viele Monate sich nur noch in Deutschland aufgehalten hatten. Eine 
anschließende Überprüfung vom BAG ist ohne dem vollumfänglichen fehlendem eCMR und iVm. 
dem jetzigen HGB nicht mehr möglich. Auf den Frachtbörsen im innerdeutschen Ladungsmarkt 
werden derzeit dauerhaft Frachtentgelte von ca. 0,80 € pro km angeboten, die nachweislich sehr 
weit unter dem Preis der Selbstkosten liegen und einen ruinösen Wettbewerb für alle EU-
westlichen Transport-Unternehmen bedeutet. In Deutschland bestehen bis zu 80 % der Transport-
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Unternehmern nur aus kleinen bis mittelständigen Firmen, wobei es in den 14 MOE Staaten zur 
Zeit bei bis zu 1/3 aller Transport-Unternehmen aus den MOE-Staaten bald umgekehrt ist.  
 
Das EU-Parlament hatte am 08.07.2020 beschlossen, dass die VO (EU) 2020/1056 als „Electronic 
Freight Transport Information“ (EFTI) für die einheitliche und vereinfachte elektronische 
Kommunikation zwischen Unternehmen, als digitale Kommunikation-Plattform für den „eCMR“ 
(digitaler Frachtbrief) gilt. Somit wäre mit dem eCMR für die Transport-Unternehmen pro CMR ca. 
4,50 € für die Bearbeitung von Dokumenten gegenüber dem Papier CMR einzusparen, was pro Jahr 
in Deutschland bei ca. 41.000 Transport-Unternehmen ca. 102 Mio. € bedeutet.  
 
Im Jahr 2015 wurden alle eCMR-Möglichkeiten in Berlin durch Udo Skoppeck, den zuständigen 
Politikern im Bundestag erklärt und rechtlich mit Gregor Ter Heide ausgearbeitet, der später 
persönlich mit 35 a4 Seiten als Vorschlag zum „vollumfänglichen“ eCMR-Inhalt den zuständigen 
Politikern öffentlich im Bundestag übergeben wurde. Dieser spezielle eCMR wurde auch von Udo 
Skoppeck im Jahr 2015 der EU-Kommission und dem EU-Parlament übersendet. Derzeit im Jahr 
2022 liegt der vollumfängliche eCMR auch dem zuständigen Ref. im BMDV vor, denn er wurde 
außerdem bei einer LKW-Demo in Berlin im Jahr 2021, dem dort zuständigen Verantwortlichen 
Beamten im BMVI direkt übergeben.  
 
Im vollumfänglichen eCMR, kann die Fahrer-Bescheinigung, der Transportvertrag, Fahrt-km, LKW-
Zulassung, Lizenz, Kabotage, Maut, Verkehrsunternehmensdatei (VUDat), Fahrerlaubnis, 
Unternehmer-Steuer-Nr., usw., inkl. GPS-Verfolgung und Abhol- und Zustellnachweis, von 
zuständigen Behörden oder/und Vertragspartnern kontrolliert werden. Ebenso ist der Daten-
Transfer, von den zuständigen Verantwortlichen zur Haftung und Kontrolle beim LKW-Transport, 
direkt verfolgbar. Für alle zuständigen oder dafür versierten Kontroll�-Behörden besteht der 
Echtzeit-Zugriff, wobei Lenk- und Ruhezeit, Entsendung bei AÜ, Arbeitsstunden, BKF� Gehalt, 
SVNR., usw., also alles was von sehr großer Wichtigkeit sein kann, von allen Kontroll-Behörden 
digital und separat autark eingesehen werden.  
 
Forderungen:  
1.) Der eCMR „muss“ im gewerblichen Güterkraftverkehr, inkl. Blockchain, zusammen mit einer EU-
Lizenz in Deutschland verpflichtend sein, indem auch alle möglichen digitalen Inhalte – wie zum 
deutschen GüKG im Frachtvertrag (§§ 407 ff HGB) – kontrollierbar werden.  
 
2.) Im deutschen HGB muss über all im Inhalt die „ Freiwilligkeit als kann“ durch „muss“ ersetzt 
werden, denn bei Be- und Entladung und Ladungssicherung – wenn BKF es tätigen soll – muss der 
Verdienst und die Haftung, inkl. Unfallversicherung, als ein „muss“ im Frachtvertrag vorhanden 
sein.  
 
3.) Im eCMR „muss“ die Niederlassung mit Verkehrsleiter, die Zahl der Beschäftigten innerhalb der 
letzten 24 Monate und der Zugang zu einer regelmäßig ausreichenden Zahl von Abstellplätzen für 
die Anzahl der LKW, inkl. der EU-Lizenzen, für Behörden sichtbar sein.  
 
4.) Die im eCMR genannten Daten von Kontrollen, „müssen“ allen anderen Behörden, als den 
zuständigen Behörden, zugänglich gemacht werden, wenn diese ordnungsgemäß zu Kontrollen und 
zur Verhängung von Bußgeldern im Straßenverkehr bevollmächtigt und ihre Beamten vereidigt sind 
oder einer förmlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen.  
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5.) Die Beachtung der revidierten VO (EG) 1071/2009 und VO (EG) 1072/2009 muss sofort wirksam 
sein, indem die einzelstaatlichen elektronischen Register (NER) sofort EU-weit zum ERRU, mit ELA, 
IMI, vernetzt benutzbar und einsehbar werden und interoperabel sind, damit alle eCMR-Inhalte 
und Kontroll-Daten, allen zuständigen Vollzugsbehörden und Kontrollorganen innerhalb der EU, 
direkt in Echtzeit zugänglich werden.  
 
6.) Die digitale Frachtvermittlung für Transport-Unternehmen „muss“ mit einer EU-Lizenzierung – 
z.B. unter Beachtung wie in Deutschland vom § 3 (1) GüKG – inkl. der Haftung für Nach-
Unternehmer gelten und die Frachtzahlung zum Zahlungsziel „müsste“ EU-weit innerhalb von 14 
Tagen festgelegt werden.  
 
7.) Die sofortige Freigabe der Mautdaten innerhalb der EU „muss“ inkl. eCMR für Kontrollen, auch 
wegen Kabotage die bei Industrie und Handel getätigt werden, erfolgen.  
 
Durch Outsourcing wird immer öfters – auch beim Nfz unter 3,5 t zGG – der LKW an angestellte BKF 
abgegeben und die Scheinselbstständigkeit nimmt auch bei den MOE-Staaten stetig zu.  
Der Gewöhnliche Wohnort – wäre auch hier in Deutschland – nach dem EuGH C-372/02 vom 
11.11.2004 der gewöhnliche Wohnort, wenn die Familie des BKF hier überwiegend "physisch" 
tatsächlich wohnt, bzw. angemeldet ansässig ist. Im sog. Sub- Sub-System wird mit BKF ohne 
Sozialversicherungen der Transport getätigt. Das bedeutet auch bei einen 1-Man-Unternehmen die 
eigene Ausbeutung – auch mit eigenen  Beschäftigten –, denn bei den niedrig unwirtschaftlichen 
Fracht Preisen ist es Ausbeutung pur. Glaubhaft zu sein als „Ein-Mann-Unternehmer“ ist vielfach 
echte Scheinselbstständigkeit, denn nur selber bestimmen kann, für wenn, was, wohin, wie viel 
gefahren und verdient wird, ist echt Selbständig. Diese kann im gewerblichen Güterkraftverkehr 
nur durch die inhaltlichen Punkte im vollumfänglichen eCMR Frachtbrief richtig überprüft werden. 
Die Gruppe der Klein-LKW ab 2,5 t bis zu 3,5 t zGG/zGM haben im wahrsten Sinne eine sog. 
Narrenfreiheit, da diese Nfz nicht die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten national unterliegen bzw. dies 
nicht einhalten brauchen und auch keine Genehmigung benötigen.  
 
Die „Nach-Unternehmerhaftung“ ab 2,5 t zGG mit Anhänger bzw. bei grenzüberschreitenden 
Transporten, können nicht Absender, Auftraggeber oder anderer Unternehmer – als Verlader, 
Spediteur, Reiseveranstalter, BKF-Vermittler, BKF-Verleiher oder Folge-Auftraggeber – in die 
gesetzliche Mit-Haftung genommen werden. Alle Transport-Unternehmer mit Sitz im Inland und 
Ausland, müssen ab 2,4 t zGM mit Anhänger bzw. grenzüberschreitende Transporten,  nach dem 
MiLoG iVm. dem AEntG, für die Unterwegs-Prüfung vom Zoll, zur Einhaltung der 
Arbeitsbedingungen zum AÜG, nach § 17(2) MiLoG, § 19 (2) AEntG bzw. § 17c (2) AÜG ,ihre 
Unterlagen in deutscher Sprache bereithalten und dem BKF in Papierform oder in digitaler Form 
mitgeben:    
     *Arbeitsvertrag und Dokumente gemäß dem NachwG bzw. der Nachweis-Richtlinie    
     *Arbeitszeitnachweise nach Beschäftigungsorten bei regional unterschiedliche Mindestlöhne  
     *Gehaltsabrechnungen und Nachweise über erfolgte 5 Gehaltszahlungen  
Es besteht für Nach-Unternehmerhaftung – als Verlader, Spediteur, Reiseveranstalter, BKF-
Vermittler, BKF-Verleiher oder Folge-Auftraggeber –  ein deutlicher Widerspruch, denn die 
Unwirksamkeit im § 20a (2), (3) FPersV iVm. dem MiLoG, ist aufgrund des AEntG für BKF, auch in 
der dazugehörigen Haftung zur VO (EG) 561/2006 und § 21a ArbZG bei allen Auftraggebern zum 
Waren-Transport im gewerblichen Güterkraftverkehr, praktisch, rechtlich nicht möglich. Hier wird 
eine irrelevante Gesamtschuldnerische „Mit-Haftung vom Absender“ usw geschaffen, da eine 



10 

Haftung und Verantwortung, u.a. für Sozialabgaben usw., für die BKF in diesem Zusammenhang 
überhaupt nicht haben kann.  
 
Bis 2,8 t zGM sind die Nfz im FPersG § 4c „Auskünfte aus dem Fahrtenschreiberkartenregister“ und 
im der FPersV § 1 „Lenk- und Ruhezeiten im Straßenverkehr“, brauchen BKF von Fahrzeugen, die 
zur Güterbeförderung dienen und deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder 
Sattelanhänger mehr als 2,8 Tonnen und nicht mehr als 3,5 Tonnen beträgt, „noch“ nicht ab 2,5 t 
bis 3,5 t zGM mit Anhänger bzw. bei grenzüberschreitenden Transporten in Deutschland beachten.  
 
Hiermit wird bei der Experten- Anhörung nun schriftlich beantragt:  
 a) das die MiLoAufzV und somit das MiLoG aufgrund der Gehaltsabrechnungen vom BKF 
      rechtsgültig und voll umfänglich nicht vom Zoll überprüfbar sind, somit auch § 20a (2), 
     (3) FPersV für den Zoll unwirksam ist.  
            b) Der Zoll kann die Einhaltung des MiLoG beim BKF, nur durch 5 BKF� Gehaltsabrechnungen 
     richtig und voll umfänglich kontrollieren, wobei darauf dann der Freizeitausgleich in der   
                 genauen Gesamt-Stunden-Berechnung, innerhalb der letzten 4 Monaten mit 120 Tagen    
                 vom Zoll auch nachvollzogen werden muss. 
 
Beim Vergehen vom Transport-Unternehmen, muss im Binnenmarkt Informationssystem „IMI“, in 
der EU�-Arbeitsbehörde „ELA“, im Straf-Register der Kraftverkehrsunternehmen „ERRU“ und von 
allen nationalen Kontroll-Behörden, nun „Überall“ in der EU – ohne Vor Ort zu prüfen – eine 
Kontrolle und ein Abrufen der Informationen EU-Weit möglich sein. Ein Vorteil ist vor allem auch 
die Diebstahl-Sicherheit, da es schon im Jahr 2017 ca. 2,2 Mrd. € Schaden bei Versicherungen 
durch LKW und/oder Waren-Diebstahl gegeben hatte und in den weiterer Jahren immer mit hohen 
Tendenz.  Dazu braucht es überall zertifizierte Parkplätze neben der BAB, die von Deutschland und 
der EU gefördert werden müssen, wo alle Voraussetzungen zur Diebstahl-Sicherheit und  
Sanitäranlage inkl. Verpflegung möglich sein muss.  
Siehe weiteren Text unter Thema Nr. 3: „Raststätten“.  
 
 
2. Rampe 
 
Das zweite Thema: „Rampe“ bedeutet für fast alle BKF eine unfreiwillige Be- und Entladung, das 
durch die Zeitfenster usw., seit dem Jahr 1984 bis zum 11.04.2007 auf der Tagesordnung stand und 
einvernehmlich im ehem. Bundestarifvertrag für BKF gelöst werden sollte. 
Nun haben viele BKF eine Hoffnung das es auch in Deutschland ein Verbot der Be- und Entladung 
geben könnte, denn:  
 1. Portugal führte Verbot zur BKF Be- und Entladung im Jahr 2021 ein. Bei Nichteinhaltung 
     besteht ein Bußgeld von 15.000 €.   
 2. Spanien hat Be- und Entladeverbot vom BKF ab 2. September 2022.  
 3. Frankreich prüft derzeit, ob das Be- und Entladeverbot für BKF umgesetzt wird.  
 4. Deutschland hat das HGB: „soweit sich aus den Umständen oder der Verkehrssitte nicht 
     etwas anderes ergibt, der Frachtführer hat für die betriebssichere Verladung zu      
     sorgen.“ 
Zwei Halb-Sätze werden benutzt, um das Industrie und der Handel die jeweilige Auslegung für sich 
interpretieren:  
 a) aus den Umständen oder der Verkehrssitte nicht etwas anderes ergibt.... 
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 b) der Frachtführer hat für die betriebssichere Verladung zu sorgen. 
So einfach wird das sog. Rampen-Problem interpretiert ! 
 
Die nachfolgenden 5 Punkte ergeben jeden Tag aufs neue den „BKF Frust“, den kein BKF so weiter 
mitmachen möchte.   
1.) rechtswidriges Be- und Entladen und dazu Ladungssicherung. 
2.) nicht Einhaltung der Rampen-Zeitfenster durch häufige Staus 
3.) Fahrverbote bei Sonn- und Feiertagen, Ferienreiseverordnung  
4.) Parkplatzsuche und dann meist ohne Sanitär  
5.) niedrige Gehälter und sehr wenig Freizeit (zu Hause)  
 
Die Tatsache durch teils erzwungene Be- und Entladung wird vielfach durch Definition "Frei Haus" 
bekundet, denn der Transport endet ja normal mit der Übergabe der Frachtpapiere oder „Soweit 
sich aus den Umständen oder der Verkehrssitte nicht etwas anderes ergibt.“ Hier driften 
bestehendes Recht und gelebte Praxis auseinander. Die zuständige Berufsgenossenschaft (BG) wird 
normal für Schäden, die dem BKF bei Verletzungen passieren, aufkommen, da sie ja die gesetzliche 
Unfallversicherung für die Transport-Unternehmern ist .  
 
Beispiel: Der BKF sagt bei der Anlieferung von Waren bei Aldi, Lidl & Co., das er nicht abladen wird. 
Die Warenempfänger nehmen die Ware nicht an und es wird ein Fall für das Gericht oder der 
Havarie-Kommissar wird gerufen.  
 1.) Könnte dann die übliche Sitte (Verkehrssitte oder Gewohnheitsrecht) im gewerblichen 
 Güterkraftverkehr, so dass der BKF normal „immer“ dort beim Empfänger der Waren selber 
 abgeladen hatte und dann es bei Gericht höher gewertet wird ?  
 
 2.) Könnte evtl. Sich dann der Warenempfänger auf den Frachtauftrag des Warenabsenders 
 berufen, wobei bei der Bestellung der Waren mit beinhaltet wurde, dass der beauftragte 
 Frachtführer das Personal zur Entladung zu stellen hat, wovon natürlich der Transport-
 Unternehmer und sein BKF keine Kenntnis hatten ?  
 
Die Praxis im Transport-Alltag beim gewerblichen Güterkraftverkehr sieht natürlich anders aus. Die 
meisten BKF helfen beim entladen mit bzw. bringen die Ware auf den einzelnen Paletten mit den 
Hand-Hubwagen bis zur Ladekante oder mit dem elektrischen Hubwagen – ohne das sie dazu 
auffordert sind – von der LKW-Ladefläche in das Großlager zum gewünschten Abstellplatz. Mit dem 
Frachtbrief-Inhalt: "Die Entladung erfolgt direkt durch den Empfänger vor Ort", wäre das Problem 
der BKF Entladung erledigt. Es gibt in der real bei vielen Firmen meistens 2 Optionen: 
 1. Lagermeister sagt: „Alle laden bei uns selber ab, wir dürfen mit wegen der       
  
     Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung nicht auf die Ladefläche.“  
  oder  
 2. „Wenn du nicht selber sofort abladen willst, dann kann es sein das du mindestens noch 2 
      Stunden oder länger noch warten musst.“   
Vielfach wird der BKF – ohne das er es weiß – als Mitarbeiter vom Empfänger der Ware als Ersatz-
Lagerist benutzt, der nun das Abladen - als deren Erfüllungsgehilfe ohne Geld - erledigt, obwohl 
der BKF schon fast 13 Stunden eine lenkende Tätigkeiten hinter sich hat.  
 *Was ist wenn der BKF fahrlässig dann die Ware beschädigt und der Frachtführer soll dafür 
    haften ?  
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 *Was passiert wenn ihm die Palette am besten noch mit ADR umkippt ?  
Aktueller Bericht in der VerkehrsRundschau am 16.11.2022 
„Wie aktuelle Unfallzahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und ergänzende 
Analysen der BG Verkehr ergeben, bleiben Ladezonen und Ladestellen in Deutschland weiterhin ein 
Schwerpunkt im Arbeitsunfallgeschehen. So verunfallten im vergangenen Jahr bundesweit genau 
88.598 Menschen in Arbeitsbereichen mit der Hauptfunktion Be- und Entladung bzw. Lagerung. 48 
starben dabei, mehr als 1200 dieser Unfälle waren so schwer, dass den Unfallopfern später eine 
Unfallrente gezahlt wurde.“ 
 
Diese großen Konzerne in Industrie und Handel, sparen sich das Lagerpersonal und verschaffen sich 
auf Kosten der BKF nur Vorteile und sehr viel Geld. Auch bei den Paletten-Tausch gibt es sehr viel 
Frust bei den BKF, denn eigentlich sind sie als ein direkter Bestandteil der Ware. An der Entlade-
Rampe müssten normal die Tausch-Paletten vorhanden sein, bzw. sie sollten zumindest dort in der 
Halle sein wo der LKW entladen wird, wenn getauscht werden sollte. Die Variante, für das 
Einsammeln der Paletten wird vom BKF verlangt, denn er muss sich erneut bei einer anderen 
Rampe irgendwo wieder mit anderen LKW in die Reihe hinten anstellen, wo meist nur 1 Rampe 
dafür zuständig ist.  
 
Es bestehen für die meisten Beteiligten sehr viele Unklarheiten, wer beim Be- oder Entladen 
überhaupt die Oberaufsicht hat, ob es der Lagermeister, der Staplerfahrer oder der BKF ist ? Die 
Praxis hat gezeigt, dass für die Vermeidung von Unfällen an Be- und Entladestellen gerade die 
Abstimmung zwischen Lagermeister und BKF über den Arbeitsablauf entscheidend ist. Aus dem 
Arbeitsschutzrecht und Straßenverkehrsrecht lässt sich meistens nicht ableiten, wer nun beim 
Unfall die zugewiesene „Oberaufsicht“ hatte, zumal es sich bei diesen häufig um Arbeitnehmer 
verschiedener Unternehmen handelte. Werden mehrerer Frachtführer im Verantwortungsbereich 
beim Absender oder Empfänger der Waren tätig sind, so sind die dort geltenden Regelungen im 
Frachtvertrag zu beachten. Dazu gibt es bisher eindeutige st. Rspr. in der Haftung bei den 
Beschädigungen der Waren/Güter und auch im Alltag mehre Optionen:  
 
1. Option: 
Der BKF hält sich im Betrieb vom Versender/-Empfänger auf, dieser wiederum lässt seine 
Beschäftigten im/am fremden LKW (Ladefläche) tätig werden. 
 
2. Option: 
Die betroffenen Arbeitgeber haben § 8 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und § 6 BGV-A1 als  
besondere Informations- und Koordinierungspflichten wahrzunehmen. Die 
Arbeitsschutzbestimmungen, die zum Beispiel bei Paketen über 30 KG wiegen, würde ein 
entsprechendes Equipment zum Be- und Entladen benötigt.  
 
3. Option 
Die Arbeitgeber haben vorab im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung die Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten schriftlich festgelegt, wozu die Weisungsbefugnisse und Kontrollpflichten an 
der Laderampe gehören. 
 
4. Option 
Der Versender muss schriftlich im Frachtvertrag (§ 407 HGB) vereinbart haben, wer vor Ladebeginn 
die ordnungsgemäße Sicherung vom LKW an der Ladestelle zwecks der Verladung verantwortlich 
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ist, um die Eignung der LKW (samt Ausrüstung) für die vorgesehene Ladung zu beurteilen und 
welche Person die Beladung freigibt und wer verladen und die Ladungssicherung machen muss. 
Es gibt überall interne Regeln, wie sich der BKF dort Verhalten soll und welchen Arbeitsschutz er 
beachten muss. Die BKF müssen konkret über Verhaltensregeln auf fremden Betriebsgelände 
informiert werden und  Regelungen für gegenseitige Nutzung von Betriebseinrichtungen bestehen. 
Bei Auswahl vom BKF und Übertragung der Aufgaben hat der fremde vorübergehende Arbeitgeber 
den § 7 Arbeitsschutzgesetz, in Bezug auf Eignung und Befähigung zu achten. 
 
Die Option Nr. 4 könnte noch klarer und einfacher sein.  
 
Die Lösung muss es nun im Bundestarifvertrag und EU-Tarifvertrag geben : 
 
§ 6 Be- und Entladung  
 1. Be- und Entladetätigkeiten des BKF sind aufgrund Art. 17 eCMR iVm. § 415 HGB ohne 
     schriftliche vertragliche und ohne geldliche Vereinbarungen im eCMR verboten.  
 
 2. Der Frachtvertrag beinhaltet beim Kunden die BKF Benutzung von Sanitär-Einrichtungen.  
 
 3. Ladungssicherung obliegt Auftraggeber und haftet nach Art. 5 (1) VO (EG) 593/2008.  
 
 4. BKF überprüft nur die Verkehrssicherheit und Arbeitgeber haftet iVm. Art. 28 eCMR. 
 

Ordnungsgemäße Ladungssicherung der Ladung betrifft § 22 StVO die „Verantwortlichen für 
Ladetätigkeiten“. Diese Person muss bei der Beladung über besondere Befähigungen und 
weitreichende Weisungsbefugnisse verfügen. Daher handelt es sich in der Praxis meistens weder 
um BKF oder Staplerfahrer. Diese Aufgabe wird häufiger an Führungskräfte zur „Oberaufsicht“ 
übertragen, die an der Ladestelle spezielle Fach-Kenntnisse mit Übersicht, Kontrolle und 
Anweisungen haben. Informationen zur Sicherheit beim Be- und Entladen sowie zur 
Ladungssicherung sind auch in Veröffentlichungen der Berufsgenossenschaften und in der VDI -
Richtlinie 2700 beinhaltet. Die Mithilfe vom BKF beim Be- und Entladen, ist (normal) immer reine 
Gefälligkeit. Bei reinen Gefälligkeitsverhältnissen durch BKF gilt § 427 (1) Nr. 3 HGB, denn es 
besteht keine Haftung vom Transport-Unternehmer bzw. vom BKF. Zum Abschluss der Beladung 
kommt jedoch immer noch einmal der BKF in die Verantwortung, um § 23 StVO zu garantieren, 
dass die Ladung vom LKW für den öffentlichen Straßenverkehr auch richtig gesichert ist, denn der 
BKF überprüft die Ladungssicherung auch nur.  
 
In den sozialen Medien wie Facebook kursieren immer wieder unterschiedliche Auffassungen, ob 
ein BKF im Zentrallager bei Industrie und Handel, die Fracht selber be- oder entladen muss. 
Oftmals heißt es sogar, dass es nicht seine Aufgabe als BKF sei und bei möglichen Schäden nicht 
versichert ist, denn übrigens sei es nur eine Gefälligkeit. Hinter vielen Diskussionen im Facebook 
verbirgt sich beim BKF die verständliche Tatsache, dass die berufliche Tätigkeit nur reine Lenkzeit 
und Vor- und Abschlussarbeiten sind. Nur das BKV Berufsbild vom BKF ist arbeitsvertraglich wichtig 
 
Drei Verbände hatten einen Flyer herausgehen, denn gehandelt hatten Mitte Januar 2019 der BGL, 
BWVL, DSLV im gemeinsamen Flyer über die rechtliche Situation bei Anlieferung von Waren an den 
Rampen von Industrie und Handel. Die Frachtführer, Spediteure und Werkverkehr, sowie die vielen 
Warenempfänger erhielten ein Überblick über Rechte und Pflichten im HGB, BGB, ADSp. Auch 
hatten die drei Verbände diese Information im Rahmen der Sitzung vom „Arbeitskreis Laderampe“ 
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am 15.01.2019 im BMVI vorgestellt. Das BMVI selber hatte schon im Jahr 2013 ein Gutachten 
„Schnittstelle Rampe – Lösungen zur Vermeidung von Wartezeiten“  in Auftrag gegeben, um die  
fehlende vertragliche Beziehungen zwischen Frachtführer und Warenempfänger als Ursache für 
Schnittstellenprobleme zu identifizieren.  Allerdings hat sich bis heute im Jahr 2022 noch nichts 
geändert. 
 
Da die Situation im Alltag vom BKF nicht den gesetzlichen Regelungen entspricht, weil vertraglich  
verbindliche eindeutig klare Regelungen im HGB fehlen. So wollten die drei Verbände mit Flyer für 
mehr Rechtssicherheit sorgen. Ob es reicht, wenn die BKF den Mitarbeitern vom Warenempfänger 
an der Entladerampe den Flyer in die Hand drücken ist mehr wie Fraglich. Der Flyer sollte auf 
folgendes hinweisen: 
 „Macht der Warenempfänger die Entgegennahme des Gutes von der Erbringung vertraglich 
 nicht geschuldeter Zusatzleistungen durch das Fahrpersonal abhängig, liegt ein 
 Ablieferungshindernis vor. Das Fahrpersonal des anliefernden Unternehmens muss Weisung 
 einholen und letztlich der Auftraggeber des Transports über die weitere Vorgehensweise 
 entscheiden.“  
 
Im DVZ- Themenheft „Jumbo“ gab es im November 2018 eine Umfrage. Kerstin Zapp hatte sich 
geäußert:  
 „Fahrer sind knapp. Sie zu verlieren, weil sie an den Rampen ausgebeutet werden und sich 
 dies nicht länger gefallen lassen, kann sich kein Spediteur leisten. Zudem können LKW-
 Fahrer bedeutend mehr ihrer eigentlichen Arbeit bewältigen, wenn sie an den Rampen 
 pünktlich und zügig abgefertigt werden und keine weiteren Tätigkeiten übernehmen 
 müssen.“ 
 
Allerdings darf bezweifelt werden, dass sich die Kunden, Warenversender und -empfänger durch 
den Spediteur oder Transport-Unternehmer über die rechtliche Situation informieren lassen, wenn 
an geltendes Recht erinnert wird. Somit wird es keine Wirkung bis hinunter zu den Rampen zeigen. 
Besonders, wenn sich die Spediteure im Selbsteintritt nicht hinter ihre BKF stellen und bei Be- und 
Entladestellen den BKF diese Tätigkeiten verweigern lassen, bei denen Fahrer rechtswidrig  benutzt 
werden soll.  
 
Pauschale Aussage ist immer schwierig umzusetzen und es interpretiert jeder anders. Im HGB steht 
nirgendwo explizit, dass der BKF nicht abladen darf. In den Manteltarifverträgen zwischen der 
Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgeberverbänden heißt es oft u.a.:  
 „Die Arbeitszeit ist die Zeitspanne zwischen Arbeitsbeginn und Arbeitsende, während der 
 der Beschäftigte an seinem Arbeitsplatz ist, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und 
 während der er seine Funktion oder Tätigkeit ausübt, das heißt insbesondere die Zeiten: a) 
 des reinen Dienstes am Steuer und b) der Überwachung beziehungsweise der Ausführung 
 von Be- und Entladearbeiten.“ 
 
Allerdings diese und alle andern Arbeitszeiten müssen nun auch im Digi-Tacho dokumentiert 
werden. Wird vom BKF ein LKW gefahren der mit Ladekran oder Mitnahme-Stapler zum Be- und 
Entladen hat, so ist der BKF bei der zuständigen BG extra anzumelden und es ist im Arbeitsvertrag 
zusätzlich ein Anhang mit einer extra Bezahlung nötig.  
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3. Raststätten  
 
Von der ILO (UN Abteilung - IAO) wurde „Decent-Work“ (menschenwürdige Arbeit) iSv. Art. 31 
GrCh entwickelt und die Agenda fassten ihre Bemühungen und Vereinbarungen zusammen, die 
dafür sorgen sollen, dass alle Menschen unter würdigen, angemessenen Bedingungen, gegen 
angemessene Bezahlung und zu angemessenen Zeiten, arbeiten können. Welcher Politiker oder 
Verantwortlicher in den zuständigen Verbänden weiß es das wen interessiert es, dass die BKF eine 
menschlich unwürdiges Leben in mitten der EU jeden Tag aufs Neue auf Raststätten und Autohöfe 
erleben müssen.   
 
Die ökonomischen Sachverhalte beim gewerblichen Güterkraftverkehr werden in Deutschland 
menschenrechtswidrig, nur aus Eigennutz mit Transport-Unternehmer aus den MOE-Staaten, 
wegen deren niedrigen BKF-Gehälter vor allem hier in Deutschland als EU-Mittelpunkt auf 
Raststätten und Autohöfen usw. benutzt. Aktuell ist festzustellen, dass die BKF aus den MOE-
Staaten [unfreiwillig] ein gewinnbringend nutzenmaximierende Wettbewerb im gewerblichen 
Güterkraftverkehr für die Industrie und Handel als „Humankapital der Transportwirtschaft“ 
bewirken, indem deren Transport-Unternehmer die sehr niedrigen BKF-Gehälter, mit 
monatelangen Unterwegs sein, ausnutzen, um gegenüber Mitbewerber billige ruinöse Transport 
Aufträge durchführen zu können.  
 
In Anbetracht der Globalisierung, Wirtschaftsverflechtungen und Produktions-Verlagerungen, sind 
die Interessen der Konzernstrategen der Speditionen und Transport-Unternehmen in der EU, im 
gewerblichen Güterkraftverkehr für reibungsloses Funktionieren mit ca. 11 Mio. Beschäftigten von 
entscheidender Wichtigkeit. Die BKF Tätigkeit und das Mobilität Paket I ist für Groß-Konzerne – 
evtl. mit Europa AG (SE) – sehr wichtig und agieren daher sehr Weitsichtig, um bei der 
Internationalisierung der vier Verkehrs- und Transportträger, zu Straße, Wasser, Schiene und Luft, 
eine Schlüsselrolle einnehmen bzw. investieren, wobei mit ca. 70 % auf den Straßen geschieht.  
 
Nach Art. 4 (1b) Rom-I iVm. Art. 8 Rom-I als Europa-Recht und im EU-Recht (VO (EG) 593/2008), die 
systematische Auslegung vom Kriterium am Ort, an dem der BKF als Angestellter „gewöhnlich 
seine Tätigkeit verrichtet“, im Arbeitsvertrag zu beinhalten.  
Ist der Ort der Arbeit beim BKF dort wo er an den Raststätten und Autohöfe zufällig jeden Tag seine 
Tätigkeit beginnt oder per Zufall beendet ?  
Das scheint sicherlich bei den meisten Arbeitgeber die Ansicht zu sein, denn wie die BKF behandelt 
werden, indem sie monatelang fern von Frau und Kindern unterwegs bleiben müssen, ist nicht nur  
unmenschlich, sondern ein Verstoß gegen die GrCh und EMRK.  
 
Das Anrecht auf Vergütung aller Unterwegs-Zeiten (Lenk- und Ruhezeiten, Arbeitszeiten) die der 
BKF, irgend wie und wo, i.A. der Transport-Unternehmer unterwegs tätig ist, kann rechtlich EU-weit 
„nur“ bei einem BKF möglich sein, so paradox es auch klingen mag. Das ist überhaupt nur deshalb 
möglich, weil sich die BKF bei seiner Dienst-Reise „in“ und „zwischen“ zwei Rechten befinden.  
 Die Lenk- und Ruhezeiten (VO (EG) 561/2006) unterliegen Öffentlichen Recht.   
 Das Arbeitszeitgesetz als Schutzgesetz untersteht nur dem Privat Recht.  
 
„Samstag gehört Vati mir !“ Das war einmal eine Werbekampagne der deutschen Gewerkschaften 
am 01.05.1956 in der Mai Kundgebung für die 5 Tage-Woche, die zwischen 1965 und 1974 fast 
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überall als 40 Stunden Woche tarifvertraglich eingeführt wurde. Der BKF hat im Privat-Recht insg 
8,66 Tage das Recht an „zu Hause“ und der AG muss die Zeit der rWRZ, wenn er unterwegs ist, 
auch arbeitsvertraglich bezahlen !  
 
Gesetzliche Vorschriften waren und sind eine 45 Std. der rWRZ, sodass es immer durch das  
Arbeitsrecht im Monats-Durchschnitt 9 Tage (365-261 = 104:12 = 8,66) echte Freizeit am familiären 
Lebensmittelpunkt sein müssten. 
 

Viele BKF wären heute schon froh, „wenn“ sie an mindestens 2 Wochenenden im Monat „zu 
Hause“ bei der Familie verbringen könnten, obwohl ihnen im Durchschnitt ca. 9 Tage, plus 4 Tage 
Freizeitausgleich = insg. 13 Tage, die als echte Freizeit im Monat gewährt werden muss. Wo der 
BKF allerdings die Freizeit ab 208 Stunden verbringt ist Privat-Recht und kann von der EU nicht 
vorgeschrieben werden. Entweder haben rein rechnerisch BKF arbeitsvertraglich/ tarifvertraglich in 
einer Woche = 1 Tag frei, oder in einem Monat = 13 Tage frei, oder in 4 Monaten = 1 Monat frei.  
 
„Verhältnismäßigkeit“ besteht auch im Öffentlichen Recht für BKF, der dann iSd. Wirtschaftlichkeit 
– die zur Aufrechterhaltung zu Versorgung der Bevölkerung dient – weiter „nach Hause“ an Sonn- 
und Feiertagen fahren kann/darf. Somit wäre es bis morgens um 6 Uhr am Sonntag mind. möglich,  
wenn ein BKF vor Mitternacht in die Bundesländer einfährt, auch die weiterfahrt der LKW auf der 
BAB erlaubt, weil unter normalen Umständen den Pkw Verkehr noch nicht stören würde. Die 
Erteilung der Ausnahmegenehmigung steht im Ermessen der Straßenverkehrsbehörden; sie 
unterliegt nur eingeschränkt der gerichtlichen Kontrolle (§ 114 S. 1 VwGO). Hierzu muss zu Recht 
darauf hingewiesen werden, dass bei Prüfung und Abwägung widerstreitender Interessenlagen,  
gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit an der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 
und dem berechtigten Interesse des Transport-Unternehmen, ein strenger Maßstab anzulegen sei, 
um wirtschaftliche oder wettbewerbliche Gründe nicht allein ausreichten, die dann regelmäßig von 
jedem Transport-Unternehmen sich anführen ließen. Es besteht auch kein dringlichen Fall wenn 
ganz allein wirtschaftliche bzw. wettbewerbliche Gründe gegeben sind, um das Sonn- oder 
Feiertagsfahrverbot aufzuheben. Vor allem wenn auf 2 LKW bald 3 BKF als Besetzung – wegen den 
tatsächlichen 208 Stunden innerhalb 4 Monaten – die per Fernabfrage der BAG kontrolliert 
werden. Also wäre es wirtschaftlich ein „muss“ die Fahrverbote aufzuheben und die Lager bei 
bestimmten Kunden müssen sehr flexibel ihre Zeitfenster erweitern.  
 
Verständnis besteht nur bei einer Ausnahmegenehmigung der Sonntags- und Feiertagsfahrverbot 
für LKW, wenn die Ausnahme bei leicht verderblichen Waren, oder um Ernte-, Transport- und 
Lagerverluste zu vermeiden, oder auf andere Weise bestimmte Produktionen von erhebliche Wert 
in Gefahr geraten. Außerdem besteht nun durch das Mobilität Paket I für BKF die Möglichkeit, dass 
mit dem LKW binnen 2 Stunden (unter Beachtung der Lenk- und Ruhezeiten bzw. Art. 12 VO (EG) 
561/2006) der BKF seinen Wohnort erreichen kann, um seinen Sonn- oder Feiertag bei seiner 
Familie verbringen zu können. 
 
Nun wird wieder das Fahrerhaus ein Tummelplatz für Entwickler, Zeichner, Konstrukteure bzw. 
Produzenten der LKW-Nutzfahrzeugindustrie. Alles an den ca. 90 cm mehr an Fahrerhaus-Länge, 
wird dem Wasserstoff oder elektronischen Notwendigkeiten für alternative Antriebsarten benutzt. 
Dieser Arbeitsplatz sollte sich eigentlich als Ruheraum mit mind. 5,25 qm ohne NassCelle an die  
wissenschaftlichen Untersuchungen orientieren, damit er auch den ökonomischen, sicheren, 
arbeitsmedizinischen, psychischen und physischen Belastungen der damaligen angestellten BKF als 
Fernfahrer standhalten konnte. Das bedeutete, dass das Fahrerhaus in der Ausgestaltung für den 



17 

BKF, einen guten, geräumigen und sicheren Arbeitsplatz beinhalten sollte, das heißt wo er sich 
beim Dienst am Steuer, auch wirklich „wohl“ fühlen kann. Damit wäre das Problem mit dem 
Ruheraum bei den regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeiten (rWRZ) – die auch im Alltag stattfinden 
können – endlich menschengerecht für immer erledigt.   
 
Fragen zu Parkplätzen: 
1.) Wie erleben Sie die Parkplatzsituation an Rastanlagen?  
* Unmenschlich und sehr gefährlich mit extrem teils gefährlichen LKW- Park- Situationen im LKW 
Fahrerhaus im ca. 4 qm nicht zugelassenen Ruheraum.  
 
2.) Gab es bei Ihnen Vorfälle, wo Sie aufgrund mangelnder Ruhe- und Schlafmöglichkeiten trotz 
Erschöpfung weiterfahren mussten?  
*Es gab keine ordentliche LKW Parkmöglichkeit und musste gegen Abend, um die Ruhezeit von 11 
Stunden einzuhalten, trotz gegen Ende der 10 Stunden täglich erlaubten Höchst-Lenkzeit bis zu 1 
Stunde zusätzlich von Parkplatz zu Parkplatz weiterfahren musste. 
 
3.) Kann das Parkplatzproblem nur durch einen Ausbau an Parkplätzen behoben werden?  
*ja, denn das wäre durch die digitale Möglichkeit in einem speziellen Parkplatz-App möglich, wenn 
die Zertifizierung sehr schnell vervollständigt wird in dem die EU-Kommission und der Staat 
miteinander die EU-Subventionen den Autohöfen, den Speditionen, der Industrie und dem Handel 
ermöglicht. Dann können die LKW-Parkplätze zum Vor-Stau zur Warenanlieferung, zu einem 
abgeschlossenen Sicherheit-Parkplatz, inkl. Sanitär- und Aufenthalt-Räume, umgestaltet werden.  
 
4.) Wie häufig verzeichnen Sie nicht ordnungsgemäßes Parken, welches zu weniger Platz zum 
Parken führt? 
*auf normalen Parkplätzen an der BAB ist es sehr schwierig bei den LKW die in einer Reihe stehen 
und zu unterschiedlichen Zeiten wegfahren müssen, relative unterschiedlich Lücken lassen, so das 
auch ein LKW – egal ob mit Auflieger oder mit Anhänger – nicht dazwischen einparken kann.  
   
5.) Wie schätzen Sie die Situation an Rastanlagen bezüglich der sanitären Einrichtungen ein?  
*sehr schlecht, denn teils sehr schmutzig oder garnicht gereinigt. Die Sanifär-Anlagen waren 
meistens relativ sauber, allerdings sehr teuer wenn der BKF nur mal eben kurz austreten muss 
 
6.) Wie häufig haben Sie Probleme einen funktionierenden Wasserzugang zu finden?  
*Persönlich bestand bisher noch kein Problem, nur auf den Raststätten an der BAB gibt es sehr 
erhebliche Wasser Probleme, so das die BKF ihre Wasser-Behälter entweder gegen Geld oder gar 
nicht auffüllen konnten.  
 
7.) Stellen Sie signifikante Unterschiede zwischen bewirtschafteten und unbewirtschafteten 
Rastanlagen fest? 
*Ja, denn die Rastanlagen neben der BAB sind sehr oft reine Müllhalden und man muss sich sehr 
Fremd-Schämen das man ein Fernfahrer ist, weil die Bürger dann denken, dass alle BKF sich so 
benehmen, indem der Müll einfach so entsorgt wird.  
 
8.) Ist die Höhe der Spesen für BerufskraftfahrerInnen auskömmlich?  
*Nein, weil das Leben unterwegs viel mehr kostet, um den geldlichen Ausgleich gegenüber „zu 
Hause“ an Mehr-Kosten mit den 28 € Spesen ausgleichen kann.  
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Die Transport-Unternehmer sind durch das Nachweisgesetz verpflichtet, dem BKF analog §§ 670, 
675 BGB diejenigen Reise-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten zu vergüten oder als 
Auslagenersatz zu ersetzen, die der BKF bei Ausführung der ihm übertragenen Dienstreise gemacht 
hat und die er den Umständen nach für erforderlich halten durfte.  
Die gesetzliche Vergütungspflicht von allen für den BKF entstehenden Kosten, müssen vom 
Transport-Unternehmen nach der geltenden Regelung des § 611 (1) BGB getragen werden, denn 
die knüpfen an die Leistung der versprochenen Dienste des BKF an. Die Fürsorgepflicht ist eine der 
wichtigsten Nebenpflichten des AG und ist zwingender Bestandteil des Arbeitsverhältnisses, die 
sich aus §§ 617 - 619 BGB inkl. § 3 ArbSchG, als arbeitsvertragliche Nebenpflicht im 
Arbeitsverhältnis ergibt  
Bekanntermaßen haben die zuständigen Tarifverträge, in denen der BKF beinhaltet ist, auch die 
Spesen enthalten, wobei nur evt. 20 % aller BKF eine tariflichen Anspruch besitzen.  
 
9.) Bezahlen Arbeitgeber ihren Beschäftigten eine Zulage für Reise-, Unterbringungs- und 
Verpflegungskosten, darf dieser Betrag nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden. Siehe 
Entsenderichtlinie.  
*Nein, denn das Bundesministerium der Finanzen teilte am 25. November 2020 wörtlich mit: 
Steuerfreie Erstattung durch den Arbeitgeber  
Rn. 128  
Für jede Übernachtung im Inland darf der Arbeitgeber die nachgewiesenen Übernachtungskosten 
nach Rz. 117 bis Rz. 126 oder ohne Einzelnachweis einen Pauschbetrag von 20 € steuerfrei 
erstatten*. Bei Übernachtungen während einer auswärtigen beruflichen Tätigkeit im Ausland 
können die nachgewiesenen Übernachtungskosten oder ohne Einzelnachweis die mit 
BMF�Schreiben bekannt gemachten Pauschbeträge steuerfrei erstattet werden (R9.7 Absatz 3 Satz 
2 ff LStR 2015).  
*Dazu teilte am 3. Dezember das BMF mit: Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind 
ausschließlich in den Fällen der Arbeitgebererstattung anwendbar (R 9.7 Absatz 3 LStR und Rz. 128 
des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. 
November 2020, BStBl I S. XXX).  
...  
Rn. 131  
Zur Abgeltung der notwendigen Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer während seiner 
auswärtigen beruflichen Tätigkeit auf einem Kraftfahrzeug des Arbeitgebers oder eines vom 
Arbeitgeber beauftragten Dritten im Zusammenhang mit einer Übernachtung in dem Kraftfahrzeug 
entstehen, kann ab 1. Januar 2020 einheitlich im Kalenderjahr eine Pauschale von 8 € für jeden 
Kalendertag berücksichtigt werden, an dem der Arbeitnehmer eine Verpflegungspauschale nach § 
9 Absatz 4a Satz 3 Nummer 1 und 2 sowie Satz 5 zur Nummer 1 und 2 EStG beanspruchen könnte. 
 
10.) Sollten bspw. die Kosten zur Nutzung der Sanitäranlagen seitens der Autobahn GmbH mit den 
privaten Betreibern limitiert werden?  
*Ja und dann nur für BKF mit Fahrerkarte.  
Dazu muss das „EU ABl. L 170/29 DE“ vom 28.6.2022 zur VO (EU) 2022/1012 mit Artikel 1 
„Sicherheits- und Dienstleistungsniveaus“ beachtet werden 
Um als sichere und gesicherte Parkfläche gemäß Artikel 8a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
561/2006 zertifiziert zu werden, muss eine Parkfläche die folgenden Normen erfüllen:  
 a) alle in Anhang I Abschnitt A dieser Verordnung festgelegten Normen für das     
                  Mindestdienstleistungsniveau;  
 b) alle in Anhang I Abschnitt B dieser Verordnung festgelegten Normen für eines der    
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                  Sicherheitsniveaus Artikel 4 Inkrafttreten  
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt 
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.  
 Brüssel, den 7. April 2022  
 Für die Kommission … Die Präsidentin Ursula VON DER LEYEN  
ANHANG I  
A. Mindestdienstleistungsniveau  
Tabelle 1 - Getrennte Toiletten und Duschen für männliche und weibliche Nutzer müssen zur 
Verfügung stehen und funktionieren. Die Duschen müssen warmes Wasser liefern. ...  
... 
Dazu muss die EU-Kommission die Zertifizierung für alle Unternehmen die Parkmöglichkeiten für 
LKW zur Verfügung stellen können, ihre Voraussetzungen erklären. Das bedeutet: Aufenthalt-
Räume, Sanitäranlagen, Beköstigungen. Ebenso sehr große Sicherheiten beim Ein- und Ausfahrten. 
 
Beispiel: Verweigerung einer Dusche !  
Am Samstag den 15.10.2022 wurde dem BKF Andreas Rothe auf der BAB Raststätte Hannover 
Wülferode wegen Salmonellen die Dusche verweigert. Auf Grund von einem BKF- Treffen wurde 
der BKF Rothe vom BKF Andreas Kernke von der Raststätte Wüferode mit dem Pkw zu dem 
Autohof Lehrte gefahren und wollte sich dort duschen. Die Duschen waren mit einem schriftlichen 
Hinweis abgeschlossen: „Durch die gestiegenen Kosten der Energie bleiben die Duschen 
geschlossen“. Die Extra Frage an das Personal, warum die funktionierenden Duschen nicht zu 
benutzbar seien, wurde auch mündlich beantwortet, das die Energie für das warme Wasser zu 
teuer sei. Am 17.10. nahm BKF Rothe den telefonischen Kontakt mit Gewerbeaufsicht , BAG und 
Polizei auf.  
1. Die Gewerbeaufsicht Hannover war eine unkundige Frau am Telefon, die sich für „Nicht 
zuständig“ erklärte, weil die Verweigerung einer Dusche nicht in deren Zuständigkeit fällt. 
Tatsache: Die offizielle schriftliche Antwort der Gewerbeaufsicht Hannover steht noch aus.  
2. Die BAG in Köln erklärte sich für „Nicht zuständig“ weil es den Verkehr nicht betrifft, obwohl die 
BAG auf das Mobilität Paket I vom BKF Rothe aufmerksam gemacht wurde.  
Tatsache: Der BAG Beamte hätte das Recht vom BKF und die Pflicht zur Benutzung zur Dusche, vom 
Autohof Lehrte gegenüber dem BKF, kennen müssen, weil es:  
 a) Bestandteil zum Verkehr ist iVm. der Straßenverkehrssicherheit der BKF ist  
 b) Art. 8a der revidierten VO (EG) 561/2006 als VO (EU) 2020/1054, mit Ergänzung als VO 
     (EU) 2022/1012 vom 7. April 2022 zur Zertifizierung der Parkplätze, Raststätten und      
                 Autohöfe, ab 18. Juli 2022 innerhalb der EU verpflichtend wurde.  
3. Die Polizei wurde auch angerufen und die Antwort: „Nicht zuständig“ denn sie kann nur tätig 
werden, wenn BKF Rothe eine Anzeige stelle.  
Tatsache: Wenn das so weiter geht, wird es bald (fast) kein deutschen BKF als Fernfahrer mehr 
geben, der die unwürdige bzw. unmenschliche Behandlung von Kunden, von vielen Raststätten, 
sowie von vielen Autohöfen, nicht mehr lange mitmachen will und den Job an den Nagel hängt 
oder als junger Mensch den Beruf vom BKF erst gar nicht ergreifen wird.  
 
Fazit der Stellungnahme: 
Was ist nun zu tun, dass der BKF kein Mangel-Beruf ist und ein normales familiäres und berufliche 
Leben führen kann, damit wieder genug BKF bereit sind den Beruf ergreifen zu wollen ?  
Antwort: Die Würde und Anerkennung für den BKF wieder herstellen. In Deutschland sind für ein 
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BKF zur Zeit 19 € (1 Renten Punkt = 36 €) bei 208 Std. zu bezahlen. Damit hat der BKF später nach 
45 Jahren gut 1.350 € Netto-Rente übrig, um als Rentner nicht der Allgemeinheit zur Last zu fallen. 
Im FEG muss der Arbeitnehmer aus dem Ausland ( u.a. Dritt-Staaten ) ab dem Alter von 45 Jahren 
im Arbeitsvertrag ca. 3.900 € im Monat nachweislich verdienen. Das sind 22,54 € bei 173 Stunden. 
Im Jahr 2015 hatte der ER es beschlossen das jeder Bürger so viel in den jeweiligen EU-Staaten so 
viel verdienen muss, das er später als Rentner genug zum Leben hat. Das hatte auch im Jahr 2017 
das EU Parlament und der EGB beschlossen. Im Jahr 2014 hatte Udo Skoppeck und Grgor Ter Heide 
in der EU-Petition u.a. für alle BKF in der EU schon 12 € Mindest-Gehalt verlangt. Das wären heute 
ca. 19 € bei 208 Std. = 3.900 € Brutto. Nach 45 Jahren = gut 1.350 € Netto-Rente.  
 
Die EU Mitgliedstaaten mit einer tarifvertraglichen Abdeckung von „weniger als 80 %“, müssen nun 
EU-vertraglich einen Aktionsplan zur Förderung von Tarifverhandlungen erstellen. In Deutschland 
sind im gewerblichen Güterkraftverkehr nur noch „weniger als 30 %“ der Transport-Unternehmen 
tarifgebunden. Also mind. 70 % der BKF ohne rechtlichen Anspruch auf ein Tarifvertrag.  
 
„Die Vergangenheit gibt uns jetzt die Chance, Gegenwart und Zukunft bestmöglich zu gestalten“ 
 
Anlage-Artikel: „Der BKF - Das notwendige Übel“ !? 
 
Diese Inhalte können alle mit Quellen und Belegen, inkl. der zuständigen st. Rspr. der höchsten 
Gerichte, persönlich und/oder von meinen Informanten erklärt werden. Durch praktisches und 
fachbezogenes detailliertes Wissen, wird um das partizipatorische Informations-Recht, zum 
gegebenen Zeitpunkt wenn es nötig ist, um eine schriftliche Nachricht gebeten.  
 
 
 
gez. Andreas Kernke 
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Der BKF - Das notwendige Übel !?                                                                                   02.12.2022                              
                                                                                                                                          Gregor Ter Heide  
Corona war der Beweis !  
Keiner will Ihn - Doch jeder braucht Ihn ! ......... den LKW und damit den BKF !  
 
Ohne BKF keine systemrelevante Versorgung der Bürger, Industrie und Handel !  
Rechtlich und juristisch wäre ein EU-weiter Tarifvertrag für BKF von 11 € Netto möglich !  
Ansonsten gibt es in der EU keinen gerechten Wettbewerb beim gewerblichen Güterkraftverkehr !  
 
In der EU Verfassung (von F und NL abgelehnt) war das Streik- und Tarifrecht enthalten.  
In den EU Vertrag wurde auf Druck der 231 Gewerkschaften es nicht mehr hinein genommen.  
 
Alle Möglichkeiten der 4 Grundfreiheiten (Waren, Dienstleistung, Personen, Geld) sind wirklich frei. 
Nur die Gehälter der BKF nicht die weiterhin national eingesperrt bleiben müssen ! 
Die großen Multi Transport-Unternehmer bzw. die Speditionen, haben fast alle eine Europa AG (Europäische 
SE) und daher (fast) eine totale Dienstleistungsfreiheit ohne Grenzen. Nur die BKF-Gehälter bleiben national 
und es soll auch weiterhin so auf Willen aller Gewerkschaften bleiben. 
  
Wer ist also Schuld an der Misere bzw. am Problem der Billig Konkurrenz ? - Die Gewerkschaften !?  
Kann ein Multi- Transport-Unternehmer als SE über Grenzen ein Haustarifvertrag abschließen ? - Nein ! 
 
Die BKF sind in den Augen der Öffentlichkeit und der Politik keine Dienstleister, sondern Knechte für die 
Versorgung der Bürger, Industrie und Handel ! Es gibt ja immer noch genug billige BKF aus vielen Dritt-
Staaten wie aus Moldawien, Philippinen oder Indien. Sehr viel Dritt-Staaten hatten völkerrechtliche 
bilaterale Abkommen mit den MOE Staaten wegen Arbeitnehmerüberlassung (AÜ) abgeschlossen, dass 
dann im EU-Vertrag der 14 MOE-Staaten (inkl. GR und Malta) mit beinhaltet wurde. Die BKF aus den Dritt-
Staaten haben die Fahrerlaubnis inkl. Code 95 (fast) geschenkt bekommen. 
  
Die Dienstleistungsfreiheit Art. 26 iVm. Art. 56 AEUV und der EuGH erlaubt nicht einen Mindest-Frachtpreis 
von 1,30 € pro km. Es bleibt nur noch ein EU-weites Netto-Mindest-Gehalt von 11 € für alle BKF übrig, um 
ein gerechten Wettbewerb im gewerblichen Güterkraftverkehr innerhalb der EU zu gewährleisten. 
  
Beispiel: Eine deutsche Niederlassung vom MOE Transport-Unternehmer (TU) mit SE braucht nur 1 LKW in 
Deutschland zulassen und Leih-BKF aus MOE- oder Dritt-Staaten bis zu 18 Monate über die AÜ einzustellen. 
Dann kann der Transport-Unternehmer aufgrund der einen EU-Lizenz über 1.000 EU-Lizenz-Abschriften 
bekommen und mietet sich die dazugehörigen LKW bis zu 1 Jahr aus irgend welchen MOE Staaten. Ebenso 
die Auflieger. Somit braucht der SE Transport-Konzern evtl. bis zum Jahr 2025 nur 173 Std. über dem MiLoG 
mit Mindest-Gehalt bezahlen und andere Arbeitsstunden müssen nach der MiLoAufZV „nicht“ 
aufgeschrieben bzw. nicht abgespeichert werden, da ja „nur“ der tägliche Anfang und das tägliche Ende 
verpflichtend ist. Außerhalb von Lenk- und Ruhezeit werden (können) dabei alle anderen Stunden als Opt-
out Zeiten der Bereitschaftsdienste oder Arbeitsbereitschaften nach § 21a ArbZG gewertet werden. Somit 
spart der TU aus MOE gegenüber deutschem BKF ca. 4.300 € im Monat. Der MOE Transport-Unternehmer 
hat nun jede Woche ca. 1.000 € wenige Transport-Kosten wie deutsche Transport-Unternehmer, da die 
Kosten von Spesen und Übernachtung innerhalb bzw. bis zu 1 Monat vom zu versteuerten Brutto wegen 
dem SvEV (Sozialversicherungsentgeltverordnung) verrechnet bzw. gegengerechnet werden können. 
  
Nun müssen deutsche BKF gegenüber BKF aus den 14 MOE Staaten oder Dritt-Staaten mit dem extrem 
niedrigen Gehalt konkurrieren, da der Unterschied im Gehalt sehr Extrem ist. Wie lange noch ? 
 
Es gab im Jahr 2018 laut BAG genau 573.849 BKF und im Jahr 2007 waren es ca. 800.000 BKF. 
Im Jahr 2019 fehlten in Deutschland evtl. ca. 60.000 BKF und jedes Jahr werden ca. 15.000 BKF zum Rentner. 
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Pro Jahr bestanden in Durchschnitt von 10 Jahren „nur“ ca. 1.500 Azubi die Prüfung als BKF vor der IHK und 
jedes Jahr werden ca. 8.000 von der ARGE zum BKF umgeschult.  
 
Ab dem Jahr 2025 müssen iVm. dem DCTO 4.1 Tacho aufgrund der DVO (EU) 2021/1228 zur VO (EU) 
165/2016 „alle Arbeitszeiten“ inkl. der Nachweis-Richtlinie (EU) 2019/1152 zur st. Rspr. EuGH, ab dem 
familiären Lebensmittelpunkt iVm. Rom-I, als echte Arbeitszeiten abgespeichert werden. Der Art. 9 (3) der 
VO (EG) 561/2006 und in Erwägung Nr. 6 – 8 und dem Art. 5 Nr. 1 a – g der VO (EG) 1071/2009 (neu 
konsolidierte Fassung der VO (EU) 2020/1055), bedeutet, dass jeder BKF im Monat, im Durchschnitt von 4 
Monaten, insg. 13 Tage echte Freizeit hat. Das bedeutet 8,66 Tage wegen dem Privat-Recht zum Ausgleich 
der 45 Std. der rWRZ und den 4,33 Tagen zum Freizeit-Ausgleich der 52 Std. wegen den 208 Std. innerhalb 
von 4 Monaten. Dann kontrolliert auch ab dem Jahr 2025 die BAG alle Arbeitszeiten vom BKF und es kann 
jede Stunde Unterwegs digital aus dem neusten Digi-Tacho (sogar während der BKF fährt) ausgelesen 
werden. Der BKF hat dann natürlich nicht mehr die Opt-out Zeiten was die Arbeitsbereitschaften und/oder 
Bereitschaftsdienste betrifft zur Verfügung. Daher muss wegen den „anderen Arbeiten“ der § 21a ArbZG 
geändert werden. 
  
Der BKF muss nach dem NachwG in Deutschland aufgrund der Nachweis-Richtlinie (EU) 2019/1152 zum 
automatischen Inhalt im Arbeitsvertrag nun den Art. 1 (2) iVm. st. Rspr. vom EuGH beachten, wo alle Zeiten 
iSd. „anderen Arbeiten“ außerhalb vom Fahrerhaus bei der Dienst-Reise mit den LKW, die im gewerblichen 
Güterkraftverkehr – zur Zeit (noch bis 2025) außer Lenk- und Ruhezeiten – nötig sind, abspeichern. Also alle 
Arbeitszeiten ab dem Ort im Arbeitsvertrag im digitalen Tachograph bzw. Fahrerkarte iSv. Art. 34 sowie Art. 
8 der VO (EU) 165/2014 und Art. 3 der Arbeitszeit-Richtlinie 2002/15/EG registrieren bzw. abspeichern.   
  
Zur Zeit arbeitet jeder BKF (evtl. 95 %) mind. 1 Woche im Monat umsonst, denn 52 Std. Mehrarbeit werden 
bei fast allen BKF nicht in Freizeit ausgeglichen. Der BKF müsste normal von 52 Wochen im Jahr nur noch ca. 
32 Wochen beruflich unterwegs tätig sein und hat rein rechnerisch – inkl. 30 Tage Urlaub, ca. 12 Freitage 
und Sonntagen – das Recht ca. 20 Wochen zu Hause zu sein. 
 
„Wenn“ also der BKF mit 21 Jahren sein Beruf anfängt und arbeitsvertraglich sehr genau auch alle Zeiten 
Unterwegs richtig registriert bzw. abspeichert, dann ist der BKF rein theoretisch mit einer berechneten  
*Lebensarbeitszeit* als BKF im Alter mit 48,7 Jahren ein Rentner. Fast alle BKF arbeiten 52 Std. im Monat 
umsonst, weil es dafür kein Ausgleich für Freizeit gibt. Also BKF jeden Monat in Wirklichkeit 260 Std. anstatt 
208 Std. am arbeiten. Alleine deswegen können fast keine jungen Menschen für den Job als BKF begeistert 
werden ! 
  
Die BKF und auch die Transportunternehmer speichern Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftszeiten "nicht" 
als Arbeitszeit ab, obwohl eine st. Rspr. vom BAG in Erfurt und vom EuGH dazu besteht. 
 Kann ein Bürger die vielen Arbeitszeiten, die der BKF tag-täglich macht, verstehen oder begreifen ?  
 Wie tief ist der Beruf des BKF für die Bürger in Wertschätzung und Respekt herunter gesunken ? 
  
Der 60 % Median der EU was im Oktober 2022 mit 12 € pro Stunde Brutto umgesetzt wird. Im Jahr 2015 gab 
es vom „ER“ (Merkel & Co) und im Jahr 2017 auch vom EU Parlament zum 60 % Median ein Beschluss. Mit 
den jeweiligen nationalen Median-Einkommen sollte jeder Bürger im Erwerbsleben soviel verdienen, sodass 
er ohne staatliche Zuschüsse später im Alter von der Rente auch würdig leben kann. Nun müssten es 
allerdings 19 € pro Stunde sein, da ja nach 45 Jahre Arbeit mind. ca. 1.333 € Netto-Rente (ca. 1.550 € 
Brutto-Rente) übrig bleibt. Also unter 19 € = 3.952 € Brutto bei 298 Stunden dürfte kein BKF pro Std. 
arbeiten, denn das bedeutet ab Juli 2022 auch 1 Renten-Punkt mit 36 € pro Jahr. Nur dann kann jeder BKF 
später am Rande vom Existenzminimum mit ca. 1.400 € würdig leben, wobei das pfändungsfreie 
Existenzminimum 1.333 € Netto ab Juli 2022 betrug. Bei Familien mit zwei Kindern bestand im Jahr 2019 
die Grenze zur Armut mit 1.872 € Netto. Laut Statistischem Bundesamt hatte ein vollzeitbeschäftigter 
Arbeitnehmer im Jahr 2019 durchschnittlich genau 3.994 €, ohne alle Sonderzahlungen wie Bonus, Urlaubs- 
oder Weihnachtsgeld, im Monat verdient. Also 4.000 € - 40 % = 2.400 € : 173 = 13,87 € pro Std. zum 60 % 
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Median, somit musste schon im Jahr 2019 ein Mindest-Gehalt von 14 € geben. 
 
Wegen einen Eintrag vom BKF in das AEntG – wegen AÜ bzw. Entsendung – muss es nun bis zum Jahr 2025 
ein Bundestarifvertrag mit AVE geben, um „gleiche Arbeit am gleichen Ort mit gleichem Gehalt“ beim BKF 
zu gewährleisten. Dazu muss es 19 € Brutto oder 11 € Netto geben, denn das wäre der Kompromiss für die 
BKF-Gehälter. In Bayern oder Baden-Württemberg haben BKF bald 18 € Brutto im dortigen Tarifvertrag. Wer 
als Bürger weniger wie 60 % vom Median-Einkommen zur Verfügung hat, lebt später in Armut und ist auf 
staatliche Hilfe angewiesen. Offiziell war im Jahr 2019 ein Single-Haushalt arm, wenn er weniger als 892 € 
pro Monat nur Netto Verfügung hatte. Der 60 % Median wird laut EU-Parlament und Präsidentin der 
Kommission „Ursula von der Leyen“ als nationales Mindest-Gehalt in Brutto umgesetzt und als Mindest-
Gehalt jeweils national festlegt. 
 
Auf Grundlage der Stellungnahme vom EGB-Sekretariat aus dem Jahr 2013, gab es 2014 mit EU- 
Kommission und EU-Parlament ein Treffen, die zu einem Initiativ-Bericht für grenzüberschreitende 
Kollektivverhandlungen im transnationalen sozialen Dialog führten [2012/2292(INI)]. Dieser Bericht wurde 
vom EU Parlament am 15.07.2013 angenommen. Der EU-Abgeordnete Thomas Händel (GUE) war als 
zuständiger Berichterstatter mit der Angelegenheit im EMPL betraut und der Bericht basierte überwiegend 
auf der Stellungnahme des EGB, mit dem dazu nötigen EU Vertragsverfahren für mögliche transnationale 
Verhandlungen. Natürlich wurde es ohne Absicht zum grenzüberschreitenden Tarifvertrag beschlossen. 
  
Der Art. 3 EU legt die Ziele der EU fest, darunter die Förderung der Arbeit, ein Frieden, ein EU-Binnenmarkt 
mit freiem und unverfälschtem Wettbewerb, Wirtschaftswachstum, Preisstabilität, soziale Marktwirtschaft, 
Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, kulturelle Vielfalt, weltweite Beseitigung der Armut und Förderung 
vom Völkerrecht. 
  
Im gewerblichen Güterkraftverkehr sind insg. EU-weit rund 5 Mio. BKF beschäftigt. Es gibt im der EU rund 
600.000 Transportunternehmen, die systemrelevant Tag-täglich mit über 70 % Transport-Anteil im ruinösen 
Wettbewerb unterwegs sein müssen um die notwendigen Lieferketten aufrecht zu erhalten. Davon sind ca. 
3,6 Mio. BKF grenzüberschreitend als Fernfahrer mit einer EU-Lizenz für Industrie und Handel tätig. Aktuell 
könnten nun über 200.000 systemrelevante BKF aus Dritt-Staaten innerhalb der EU wegen dem russischen 
Krieg in der Ukraine fehlen. 
  
Die BKF aus der Ukraine, Belarus, Russland, Kasachstan und Kirgistan waren in den letzten Jahren zu 
hunderttausenden verstärkt mit einer Arbeitserlaubnis über die Entsendung oder Arbeitnehmerüberlassung 
(AÜ) innerhalb der EU auf den LKW beschäftigt. 
  
Vor allem werden nun Polen und Litauen extrem unter dem Mangel an BKF zu leiden haben, da dort 
tausende BKF aus der Ukraine in ihrer Heimat zu den Waffen greifen müssen. Auch Niederland, Spanien, 
Slowenien, Lettland, Slowakei, Tschechien, Italien, Rumänien und Deutschland haben jeweils viele tausende 
BKF vorübergehend aus den Dritt-Staaten beschäftigt, das nun wegen dem Krieg und dem dazugehörigen 
Embargo gegen Russland nicht mehr möglich sein wird. 
  
„Let's go East“ heißt seit dem Jahr 2004 und die Devise für die Mitbewerber der globalen Multi-Transport-
Konzerne im gewerblichen Güterkraftverkehr, die innerhalb der EU ihre osteuropäischen Investitionen gut 
durchdacht haben. Sie wurden zu ruinösen Wettbewerbern, dass auch durch die extremen niedrigen BKF 
Gehälter aus den 14 MOE Staaten, oder deren BKF aus Dritt-Statten, hervorgerufen wurde. Daher wurden 
die BKF aus Dritt-Staaten – wie Russland, Weißrussland, Ukraine, usw. – durch die 14 MOE- Staaten in 
westlichen EU-Staaten als Knechte eingesetzt, indem sie von Industrie und Handel ausgebeutet werden.  
 
Durch das „Mobilität Paket I“ werden durch die erlaubten 208 Stunden innerhalb von 4 Monaten und den 
dazu tatsächlich beweisbaren registrierten Arbeitsstunden der BKF ab dem Jahr 2025 digital überprüfbar 
gültig. Es werden deswegen nochmals zusätzlich bis zu 200.000 BKF fehlen. Rechnerisch muss dann ab dem 
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Jahr 2025 - rein rechtlich und juristisch - der BKF im Monat 13 Tage im Durchschnitt von 4 Monaten seine 
echte Freizeit auch digital überprüfbar nachweisen. Nun dann kann der BKF – nur wenn er es will – am 
familiären Lebensmittelpunkt seine Freizeit verbringen. Ab dem Jahr 2026 gilt das grade beschriebene 
ebenso für insg. ca. 4,5 Mio. Kraftfahrer die ab 2,5 t zGG/zGM in Deutschland grenzüberschreitend tätig 
sind, bzw. viele Mio. Kraftfahrer innerhalb der EU zur Zeit hauptsächlich aus den 14 MOE- und Dritt-Staaten 
„noch“ immer „Rund um die Uhr“ ohne digitalen Tachograph wegen der fehlenden Beinhaltung im FPersG 
unterwegs sind. Diese gesamten Hinweise bedeuten, das aktuell sicherlich das mind. bis zu 600.000 BKF in 
der EU fehlen könnten. Die aktuell fehlenden 80.000 BKF (laut BGL) fehlen, so dass es nur in Deutschland 
aktuell heute mit insg. über 100.000 fehlende BKF hinzu kommen könnten, denn die BKF aus Belarus und 
Russland nun auf Dauer inkl. BKF aus der Ukraine, wegen dem Krieg  in Deutschland auf lange Zeit und zum 
großen Teil auch wegen dem späteren Wiederaufbau, fehlen.  
 
Fazit: Es könnten innerhalb der EU insg. bis 600.000 BKF sofort fehlen und ab dem Jahr 2025 fehlen nur in 
Deutschland mind. insg. bis zu 300.000 BKF, die dringend für die systemrelevante Versorgung von Industrie 
und Handel benötigt werden. Nur durch ein allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für BKF kann evtl. Abhilfe 
wegen den fehlenden Lieferketten aufgrund fehlender BKF das Problem gelöst werden.  
 
 Vorschlag-Text zum Bundestarifvertrag mit AVE oder EU-Tarifvertrag 
  
 
           Tarifvertrag für Berufskraftfahrer  
  
                                                        § 1 Geltungsbereich 
  
1. Der Tarifvertrag* (~ EU-TV) gilt für alle Berufskraftfahrer* (BKF) und Transport-Unternehmen im  
    gewerblichen Personen- und Güterkraft- und Werkverkehr ab 2,5 t zGG/zGM.  
 
2. Es besteht eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE) im räumlichen, fachlichen und persönlichen  
    Bereich vom BKF mit Klassifikation 52122 innerhalb der EU.  
 
 
                                                  § 2 Arbeitsvertrag  
 
1. Der Arbeitsvertrag besteht iVm. dem familiären Lebensmittelpunkt nach VO (EG) 593/2008.  
 
2. Die VO (EU) 1215/2012 und VO (EG) 561/2006 sind Bestandteil im Arbeitsvertrag.  
 
3. Die BKF-Weiterbildung iVm. BkrFQV ist Arbeitszeit und die Kosten sind vom Arbeitgeber zu vergüten.  
 
4.Der Arbeitsvertrag besteht inkl. der Richtlinie (EU) 2019/1152 Art. 1 (2) iVm. st. Rspr. vom EuGH 
 
 
                                                  § 3 Arbeitszeiten  
 
1. Die Arbeitszeit umfasst reinen Dienst am Steuer, Vor- und Abschlussarbeiten, Arbeitsbreitschaft und  
    Bereitschaftsdienst und besteht inkl. VO (EG) 561/2006 und Arbeitszeit-Richtlinie 2002/15/EG  
 
2. Arbeitszeiten bis zu 60 Stunden pro Woche bis 208 Stunden im Monat und Mehrarbeit bis 260 Stunden  
     mit 52 Stunden Freizeit-Ausgleich innerhalb von 4 Monaten.  
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3. Zeiten außerhalb vom Fahrerhaus müssen abgespeichert werden und die Fahrtkosten sind zu erstatten.  
 
4. Innerhalb vom 24 Stunden sind bis zu 15 Zeitstunden möglich und Nachweise sind aus der Fahrerkarte  
    vom Transport-Unternehmen zu erstellen.  
 
5. Alle Arbeits- und Freizeiten sind einzeln in den Gehaltsabrechnungen zu dokumentieren und für den  
    jeweiligen rückwärtigen 5 Monatszeitraum zu Kontrollzwecken mitzuführen.  
 
 
                                 § 4 Lenk- und Ruhezeiten, Fahrzeitunterbrechungen  
 
Lenk- und Ruhezeiten, Fahrzeitunterbrechungen und Arbeitsbereitschaften, Bereitschaftsdienste, sind bei 
einer Dienstreise als Arbeitszeiten ab dem familiären Lebensmittelpunkt innerhalb von 6 Tagen zu 
berücksichtigen und richten sich nach der VO (EG) 561/2006.  
 
 
                                    § 5 Lenk-, Ruhezeit und Arbeitszeitüberwachung  
 
Lenk- und Ruhezeiten, Arbeitszeiten, Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienste sind als Arbeitszeit vom 
Arbeitgeber und BKF aufzuzeichnen und 5 Jahre aufzubewahren und verschiedentlich abzuspeichern.  
 
 
                                                 § 6 Be- und Entladung  
 
1. Be- und Entladetätigkeiten des BKF sind aufgrund Art. 17 eCMR iVm. § 415 HGB ohne schriftliche    
    vertragliche und ohne geldliche Vereinbarungen im eCMR verboten.  
 
2. Der Frachtvertrag beinhaltet beim Kunden die BKF Benutzung von Sanitär-Einrichtungen. 
 
3. Ladungssicherung obliegt Auftraggeber und haftet nach Art. 5 (1) VO (EG) 593/2008.  
 
4. BKF überprüft nur die Verkehrssicherheit und Arbeitgeber haftet iVm. Art. 28 eCMR.  
 
 
                                   § 7 Freizeiten und wöchentliche Ruhezeiten  
 
1. Der Ausgleich der verkürzten wöchentlichen Ruhezeit ist am familiären Lebensmittelpunkt zusammen mit  
    der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit auf schriftlichen Antrag vom BKF zu gewährleisten.  
 
2. Die Organisation und Kosten trägt der Arbeitgeber, wenn Übernachtung unterwegs während der  
    Dienstreise an regelmäßiger wöchentlicher Ruhezeit außerhalb vom Fahrerhaus stattfindet.  
 
 
                                              § 8 Sonn- und Feiertagsarbeit  
 
1. Der Ausgleich für Sonntage und gesetzlichen Wochenfeiertage wird als Freizeitausgleich am familiären  
    Lebensmittelpunkt (Wohnort) innerhalb von 4 Wochen gewährleistet.  
 
2. Zeitzuschläge für Sonntag 100 %, Wochenfeiertage 120 %, sind zu bezahlen und zwei Sonntage im Monat,  
    sowie Vorfesttage, müssen auf Antrag vom BKF am Wohnort gewährt werden.  
                                                                     § 9 Urlaub  
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1.  Pro Jahr 30 Tage Urlaub, die im folgendem Jahr bis Ende März zu nehmen sind und bei  
     schulpflichtigen Kindern besteht ein Anspruch auf 2 Wochen Urlaub in der Hauptferienzeit.  
 
 
                                                                  § 10 Gehälter  
 
1. Gehalt 11 € Netto (18 € Brutto) bei 208 Std. und jährliche Erhöhung vom EU-
Lebenshaltungskosten-Index.  
 
 
                     § 11 Verpflegungsmehraufwand und Übernachtungspauschale  
 
1. Steuerfreier Verpflegungskostenmehraufwand beträgt 44 € für 24 Std. und  
    Übernachtungspauschale von 115 € wird gewährleistet 
 
2. Angeordnete oder gesetzliche Übernachtungen, wie andere dazugehörige       
     Kosten und Spesen werden gegen Quittung vergütet oder Vorauszahlung von 400 €. 
 
 
                                                               § 12 Gehaltsabrechnung  
 
1. Die Gehaltsabrechnungen werden die letzten 5 Monate digital unterwegs mitgeführt. 
 
2. Im folgende Monat inkl. Arbeitsstunden, Zuschläge für Mehrarbeit, Sonn- und Feiertage, Urlaub,     
    Freizeiten, Verpflegungsmehraufwand, gesetzliche Sozialbeiträge und Einkommensteuer zu berechnen,  
    dem BKF zu übergeben und ist u.a. dem jeweiligen Kassen-Staat zu überwiesen. 
 
 
                                                                  § 13 Ausstattung  
 
1. Im Fahrerhaus muss ein Ruheraum mind. 5,25 m² bei Übernachtungen vorhanden sein. 
 
2. Die Ausstattung im LKW ist Standheizung, Standklimaanlage, Kühlschrank, Mikrowelle 
 
 
                                               § 14 Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall  
 
1. Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall bis zu 6 Wochen.  
 
2. Krankmeldung erfolgt sofort am selben Tag telefonisch oder elektronisch und Krankenschein ist innerhalb   
     von 3 Tagen zu übersenden.  
 
 

                                        § 15 Arbeitsbefreiung aus besonderem Anlass  
 
Bei Arbeitsbefreiung aus besonderem Anlass besteht pro Jahr ein entgeltlicher Anspruch auf:  
 • 2 Tage bei beruflicher Fortbildung, behördlichen, gerichtlichen, ärztlichen Terminen, bei    
                     Wohnungswechsel, eigene goldene oder silberne Hochzeit, Tod direkter Angehörigen.  
 • 3 Tage bei eigener Hochzeit, Niederkunft und Tod der Ehefrau  
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                                                                       § 16 Haftung  
 
1. Außerhalb vom Arbeitsvertrag ist gegenüber Dritten die BKF Haftung ausgeschlossen.  
 
2. Zusätzliche Tätigkeiten außerhalb vom Arbeitsvertrag sind gewerblich verboten.  
 
 
                                                                  § 17 Sterbegeld  
 
1. Sterbegeld von 2 Monats-Verdienste beim Dienst-Unfall an Hinterbliebene.  
 
2. Kosten-Übernahme vom Arbeitgeber wegen Bergung und Überführungen.  
 
3. Bei Berauschende Mitteln und grobe Fahrlässigkeit besteht kein Sterbegeld.  
 
 
                                             § 18 Kündigung vom Arbeitsverhältnis  
 
1. Günstigere Fristen oder Gesetzliche, bleiben im Besitzstand.  
 
2. Bei Arbeitsverhältnis Beendigung muss Arbeitgeber eine vollständige Arbeitsbescheinigung ausstellen.  
 
 
                                                        § 19 Renten-Einkünfte  
 
1. Die Renten-Mindest-Einkünfte gelten nach 40 Jahren BKF Tätigkeit als Anspruch von 1.333 € Netto-   
    Mindest-Rente plus jeweiliger nationaler Index-Erhöhungen, ist durch Fonds gesichert. 
 
2. Bei BKF Berufsunfähigkeit besteht nach den letzten 20 Jahren der Rentenanspruch. 
 
 
     § 20 Besitzstand  
 
1. Besitzstände gelten durch Nachwirkung im Günstigkeitsbereich und Mantel- und/oder    
    Tarifverträge sowie Gehälter behalten in Tarif-Bezirken den Besitzstand. 
 
 
     § 21 Ausschlussfristen  
 
Ausschlussfristen sind nur im Günstigkeitsbereich auf die letzten 3 Jahre anwendbar.  
 
 
     § 22 Inkrafttreten 
  
Mit Verkündung im EU-Gesetzblatt tritt der EU-TV für BKF in Kraft. 
  
Text Ende 
 
Die Voraussetzungen zur AVE ist § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 TVG sind in der Regel richtig, wenn:  
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 1. der Tarifvertrag in seinem Geltungsbereich für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
 überwiegende Bedeutung erlangt hat, 
   oder  
 2. die Absicherung der Wirksamkeit der tarifvertraglichen Normsetzung gegen die Folgen 
 wirtschaftlicher Fehlentwicklung mit Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE)  
 
Die Bedeutung von einer AVE und den verfassungsrechtlichen Aspekten, wird die grundsätzliche 
Begrenzung der Tarifgeltung auf Mitglieder der Tarifvertragsparteien ermöglicht. Damit werden nicht-
organisierten Arbeitnehmer als BKF, bei Arbeitsverträgen, durch die AVE tarifvertraglich festgelegten 
Mindeststandard, besser geschützt und Arbeitgeber können sich dadurch nicht mehr unterbieten. 
  
Das BVerfG führt die AVE insoweit auf die subsidiäre Regelungszuständigkeit des Staats zurück. Die trete 
immer dann ein, wenn die tarifliche Koalitionen die ihnen übertragene Aufgabe, das Arbeitsleben durch 
Tarifverträge sinnvoll zu ordnen, im Einzelfall nicht allein erfüllen können und die soziale Schutzbedürftigkeit 
einzelner Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppen oder ein sonstiges öffentliches Interesse ein Eingreifen 
des Staates erforderlich macht. Bei ihrem Einsatz ist stets die Normsetzungsprärogative der Koalitionen zu 
beachten. Auch darf sie lediglich zum Schutz des strukturell unterlegenen Arbeitnehmers eingesetzt 
werden. Die AVE erfüllt insgesamt ähnliche sozialpolitische Aufgaben wie der Tarifvertrag allgemein. Sie 
schützt den einzelnen Arbeitnehmer in der sog. Schutzfunktion und gewährleistet die einheitliche 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen als eine sog. Ordnungsfunktion. Damit verhindert, dass die Arbeitgeber 
an einem Wettbewerb zum Unterbieten bei den Arbeitsbedingungen, die dann in einer sog. Kartellfunktion 
tätig sind. Würde die AVE aufgehoben, so endet dann die Tarifgeltung auch für die bisher von ihr erfassten 
und auch nicht tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die AVE endet aber auch mit Ablauf des 
Tarifvertrags nach § 5 Abs. 5 Satz 3 TVG. Sie nimmt den Tarifvertragsparteien allerdings nicht die Herrschaft 
über den Tarifvertrag. Sie können ihn jederzeit ändern und dadurch die Beendigung der AVE herbeiführen. 
Der Gesetzesbegründung im TVG zufolge sollen auch solche Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt 
werden können, welche den Geltungsbereich von den Tarifverträgen wesentlich prägen. Die überwiegende 
Bedeutung, kann sich danach in erster Linie aus der gewerkschaftlichen Mitgliedschaft zur Tarifbindung 
ergeben. Darüber hinaus sind für die überwiegende Bedeutung vom Tarifvertrag, nun auch noch sämtliche 
Arbeitsverhältnisse, die tarifgemäß ausgestaltet sind, heranzuziehen. Die Bestimmungen des § 5 (1) TVG 
sind durch das „Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie“ mit der Wirkung vom 16.08.2014 neu gefasst 
worden. Damit wurde ein Betrieb – ein Tarifvertrag mit der Möglichkeit nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 TVG 
erklärt, das eine tarifliche Allgemeinverbindlichkeit zur Abwehr der Folgen wirtschaftlicher Fehlentwicklung 
besteht. Durch diese Regelung wird die Funktion der AVE gegenüber den bisherigen Ausführungen 
ausgeweitet, nicht mehr primär den Arbeitnehmerschutz zum Ziel haben muss, sondern auch der 
Abstützung des tarifvertraglichen Systems selbst dienen kann. Das Verfahren der AVE ist in § 5 Abs. 2, 3 und 
7 TVG geregelt. Einzelheiten bestimmt die „Verordnung zur Durchführung des Tarifvertragsgesetzes“ (TVG-
DVO).  
 
Das BMAS kann den Antrag der zuständigen Tarifvertragsparteien, aufgrund der beweisbar sehr niedrige 
tarifvertraglichen Bindung durch die zuständigen Arbeitgeberverbände, selbstverständlich auch ablehnen, 
wenn gesetzliche Voraussetzungen § 5 (1) TVG nach Überzeugung vom Minister nicht erfüllt sind. Bezüglich 
der Frage vom öffentlichen Interesse, muss sich das BMAS nicht am positiven Votum bei einem möglich 
tariflichen Ausschuss binden, sondern er hat dieses in eigener Verantwortung zu prüfen und dabei nicht nur 
allein die Interessen der Tarifvertragsparteien zu berücksichtigen. Die dann für die allgemeinverbindlich 
erklärten Tarifnormen, sind danach gegenüber Außenseitern bei den Unternehmen im gewerblichen 
Güterkraftverkehr, durch staatliche Mitwirkung ausreichend und demokratisch legitimiert, da sich der Staat 
zum Normsetzungsrecht nicht völlig entäußert. Die AVE für den Bundestarifvertrag für BKF (BTV-BKF) liegt 
beweisbar im öffentlichen Interesse und des Staates, da ein allgemeines dringendes Bedürfnis für die 
Aufrechterhaltung der Lieferketten beweisbar besteht, um das die Versorgung für Bürger, Industrie und 
Handel gewährleisten zu können. 
Die Notwendigkeit zum BTV-BKF besteht aktuell national und EU-weit gleichermaßen, sodass dazu nun die 
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zu den Inhalt auch die st. Rspr. vom EuGH und die zuständigen EU-Richtlinien sowie die EU-Verordnungen 
zwingend beachtet werden. Nun dann kann der ruinöse Wettbewerb im gewerblichen Güterkraftverkehr 
relativ beendet werden, wenn es gleichartige angemessene soziale gerechte Arbeitsbedingungen und es EU-
weite Netto-Mindest-Gehälter von 11 € gibt, sodass der Arbeitsfrieden in der EU gesichert ist. 
  
Die Druckmittel der Gewerkschaft „ver.di“ für einen bundesweiten Tarif etwas mit 10 % Mitglieder was 
bewirken zu können, ist rechtlich nicht vorhanden. Der fast tariflose Zustand mit insg. gut 20 % Tarifbindung 
bei Arbeitgebern im  gewerblichen Güterkraftverkehr und zusätzlich noch der BKF als Mangelberuf darf vom 
Staat nicht geduldet werden. 
  
Das BVerfG bezeichnet in diesem Sinne die AVE als „ein Instrument“, das die von Art. 9 (3) GG intendierte 
autonome Ordnung im Arbeitsleben durch tarifliche Koalitionen abstützen soll, indem sie den Normen vom 
Tarifvertrag zu größerer Durchsetzungskraft verhilft. Empirische Angaben über Defizite als Wirksamkeit der 
AVE der letzten Jahre, stützen die rechtspolitischen Vorschläge, welche auf eine Erleichterung ihres 
Zustandekommens abzielen, die im Rahmen der Abwägung zur Verhältnismäßigkeit des Art. 12 GG zu 
berücksichtigen wären. Das BVerfG hatte jedoch sowohl die Bestimmung über die Bekanntmachung der 
AVE, als auch das durch sie sichergestellte Maß an Publizität der allgemeinverbindlichen Tarifnormen, zwar 
ebenso als nicht befriedigend bezeichnet, zugleich aber festgestellt, dass sie der verfassungsgerichtlichen 
Nachprüfung unter dem Aspekt vom Rechtsstaatsprinzip noch standhalten. Da nur noch bei den in Frage 
kommenden Tarif-Partner bei Unternehmen im gewerblichen Güterkraftverkehr mit insg. nur gut 20 % der 
Verband-Mitglieder tarifgebunden sein könnten, besteht somit bundeseinheitlich nicht mehr die Befugnis 
dort als Tarifpartner vertraglich mitzuwirken, denn nur das Anhörungs- und Vorschlagsrecht ist nötig. Es 
besteht beweisbar großer Handlungsbedarf, da die „Mächtigkeit“ der Tarifpartner fehlt, um ein Tarifvertrag 
abschließen zu können bzw. zu dürfen. Der Staat ist dringend verpflichtet, den fast zu 80 % bestehenden 
tariflosen Zustand im gewerblichen Güterkraftverkehr zu beenden. Einigkeit besteht im BVerfG weitgehend 
darüber, dass § 5 TVG eigenständig im Licht der Aufgaben im öffentlichen Interesse nur unter dringendem 
Mangelberuf so auszulegen ist, dass wegen der Tarifautonomie, alle tariflich möglichen Koalitionspartner 
beteiligt werden müssen. Ihr wichtigstes Element ist eigentlich bei allen Forderungen, die Ermöglichung 
tariflicher Inhalte und Regelungen.  
 
Der Staat darf seine eigene Normsetzungsmacht nicht zu weit zurücknehmen, wenn es beweisbar im 
öffentlichen Interesse ist, dass von der Tarifautonomie umfassender Gebrauch gemacht werden muss, 
und/oder die Tarifpartner es nicht können bzw. mangels „Mächtigkeit“ zu schwach sind. Öffentliches 
Interesse und die Zwecke der AVE gehen deshalb für den gewerblichen Güterkraftverkehr für den BKF 
ineinander über, denn sie sind eigentlich immer zwei Seiten bei der selben Umsetzung die zur Befriedung 
und Funktion, sowie zur Aufrechterhaltung von Würde zur systemrelevanten BKF-Tätigkeit wichtig sind. 
  
Seit der st. Rspr. BVerfGE 44, 322, ist das Öffentliche Interesse zum inhaltlichen Wertungsmaßstab für 
subsidäre Regelungskompetenz des Staates bei der AVE geworden, wenn sie dringlich geboten ist, um die 
Tarifnorm auf Außenseiter zu erstrecken:  
 „Die Normsetzungsprärogative der Koalitionen gelte nicht schrankenlos. Es sei Sache des subsidiär 
 für die Ordnung des Arbeitslebens weiterhin zuständigen Gesetzgebers, die Betätigungsgarantie der 
 Koalitionen in einer den besonderen Erfordernissen des jeweiligen Sachbereichs entsprechenden 
 Weise näher zu regeln“ Das BVerfG spricht hier vom: „eigenen pflichtgemäßen Ermessen“ oder 
 „Gestaltungsfreiraum“ [...] „Die antragsabhängige Allgemeinverbindlicherklärung erweise sich als 
 ein Instrument, das die von Art. 9 Abs. 3 GG intendierte autonome Ordnung des Arbeitslebens 
 durch die Koalitionen abstützen soll, indem sie den Normen der Tarifverträge zu größerer 
 Durchsetzungskraft verhilft.“  
 
Rechtlich juristische Hinweise bedeuten, indem das BVerfG seit st. Rspr. ab 1977 an erster Stelle die 
Gefährdungen des Arbeitsfriedens durch Aushöhlung vom Tarifvertrag nennt. Durch staatlichen Hoheitsakt 
der AVE, wird die Tarifgeltung zum § 5 (4) TVG im Geltungsbereich vom Tarifvertrag, auf die bisher nicht 
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tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erstreckt. Die AVE soll damit nun das Grundrecht der 
Koalitionsfreiheit aus Art. 9 (3) GG als intendierte autonome Ordnung Tarif- im Arbeitsleben durch die 
Tarifvertragsparteien abstützen. Daneben dient die autonome Ordnung im dem Ziel, den Außenseitern 
angemessene Arbeitsbedingungen zu sichern. Gleichrangig geht es auch darum, um das wirtschaftliche 
Interesse zum gewerblichen Güterkraftverkehr auch mit angemessenen Arbeitsbedingungen zu sichern, 
damit in Deutschland (und auch in der EU) endlich ein ruinöser Wettbewerb beim Gehalt nun beseitigt wird. 
Nach der höchstrichterlichen st. Rspr., der von der weit überwiegenden Stellungnahmen in der Rechtslehre 
zugestimmt wird, kommt dabei zur Entscheidung darüber dem BMAS zu, ob nun die AVE im öffentlichen 
Interesse liegt, wobei ein weiter Beurteilungsspielraum besteht. Die AVE als staatlicher Hoheitsakt, hat nicht 
nur die Bedeutung einer unselbständigen Zustimmungserklärung zu autonomer Normsetzung tariflicher 
Koalitionen, sondern gegenüber Außenseitern. Die Mitwirkung vom Staat beim Zustandekommen einer 
AVE, geht somit auch weit darüber hinaus. So kann das BMAS den Antrag der Tarifvertragsparteien 
selbstverständlich auch ablehnen, wenn gesetzliche Voraussetzungen § 5 (1) TVG nach seiner Überzeugung 
nicht erfüllt sind. Insb. bezüglich der Frage vom öffentlichen Interesse, ist das BMAS nicht am positiven 
Votum bei einem möglich tariflichen Ausschuss gebunden, sondern hat dieses in eigener Verantwortung zu 
prüfen und dabei nicht allein die Interessen der Tarifvertragsparteien zu berücksichtigen. Die danach dann 
für die allgemeinverbindlich erklärten Tarifnormen, sind gegenüber den Außenseitern bei den Transport-
Unternehmen  durch staatliche Mitwirkung ausreichend und demokratisch legitimiert, da sich der Staat zum 
Normsetzungsrecht nicht völlig entäußert. 
vgl. BVerfGE 44, 322 = BVerfG 2 BvL 11/74 vom 24.05.1977 – Leitsatz Allgemeinverbindlich I  
vgl. BVerfGE 55, 7 = BVerfG 1 BvR 24/74 vom 15.07. 1980 – Leitsatz Allgemeinverbindlich II  
vgl. BVerfG 1 BvR 561/89 vom 10.09.1991 – zu § 5 TVG  
vgl. BVerfG 1 BvR 948/00 vom 18.07.2000 – Verordnungsermächtigung § 1 (3 )a AEntG.  
vgl. Gutachten für den Bundestag an 01.09.2016 – Wissenschaftlicher Dienst zur AVE (WD 6 - 3000 – 069/16)  
 
Der EuGH hatte einmalig entschieden, das durch die AVE selbst keine Erstreckung auf Arbeitsverhältnisse 
mit ausländischem Vertragsstatut erfolgt, wenn es sich bei ihr bzw. den erstreckten Tarifverträgen nicht um 
ein Regelwerk nicht öffentlich-rechtlicher Art handelt, das die grenzüberschreitende Erbringung von 
Dienstleistungen iSd. Rechtsprechung des EuGH kollektiv regelt.  
vgl. EuGH C-341/05 vom18.12.2007 - ausländischem Vertragsstatut (Laval), Rn. 98  
Das BAG in Erfurt geht in seiner st. Rspr. davon aus, dass das zuständige Arbeitsministerium ein „weiten 
Beurteilungsspielraum“ einzuräumen sei. Lediglich wenn der zuständigen Minister-Behörde wesentliche 
Fehler vorzuwerfen sind, kommt gerichtliche Überprüfung der behördlichen Entscheidung in Betracht.  
vgl. BAG 10 ABR 48/15 vom 21.09.2016 – Wirksamkeit einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung  
vgl. BAG 4 AZR 536/89 vom 28.03.1990 – Allgemeinverbindlichkeit  
vgl. BAG 10 AZR 150/95 vom 15.11.1995 – Tarifvertrag, Allgemeinverbindlichkeitserklärung  
 
Nach dem BVerwG begünstigt § 5 TVG bewusst die Tarifparteien, die bei ihrer Ausgestaltung dazu beitragen 
sollen, die Effektivität der tariflichen Normsetzung zu wahren. Nach dieser st. Rspr. steht dem zuständigen 
Arbeitsminister Hubertus Heil bei Beurteilung des öffentlichen Interesses an der Allgemeinverbindlichkeit 
ein „weites normatives Ermessen“ zu. Die rechtlichen Grenzen von diesen Ermessens seien erst dann 
überschritten, wenn die getroffene Entscheidung in Anbetracht des Zwecks der Ermächtigung und der 
hiernach zu berücksichtigenden öffentlichen und privaten Interessen – einschließlich der Interessen der 
Tarifvertragsparteien – schlechthin unvertretbar oder unverhältnismäßig ist.  
vgl. BVerwGE 80, 355 = BVerwG 7 C 115.86 vom 03.11.1988 – Kontrolldichte Antragsablehnung (TVG / AVE)  
 
Allgemeinverbindliche Tarifverträge für alle BKF, müssen mit einem Gesetz wegen der BKF Entsendung zur 
Kabotage mit vorherigem Eintrag in das AEntG in Kraft treten. Zwei Wege kann der Arbeitsminister Heil  
eröffnen:  
 1) die Arbeitgeber-Verbände und die Gewerkschaft ver.di einen Tarifvertrag als Vorschlag  
 einbringen, der dann allgemeinverbindlich für den gewerblichen Güterkraftverkehr gilt.  
  oder  
 2) dass eine Kommission bis zum Jahr 2023 ihre Vorschläge für ein BTV-BKF inkl. Gehälter nur „zum“ 
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 AEntG bewerkstelligt, dass für alle BKF mit AVE in Deutschland gelten soll. 
  
 
Nun gibt noch folgende offene Fragen für die Politik in Berlin und Brüssel: 
  
1.) Was hat der BKF arbeitsvertraglich, tarifvertraglich und berufsbedingt mit der Ware auf den LKW zu tun ?  
 
2.) Was haben BKF arbeitsvertraglich, tarifvertraglich und berufsbedingt mit Be- und Entladung zu tun ? 
  
3.) Wieso werden die EuGH Entscheidungen zur Dienstleistungsfreiheit und Entsendung nicht beachtet ? 
  
4.) Ist bekannt, dass seit 2007 bis 2015 ca. 6.000 Transportunternehmen mit ca. 300.000 BKF aufgeben 
mussten und das der Staat dabei rund 24 Mrd. € Verlust an weniger Einnahmen durch  ausgeflaggte LKW 
Arbeitsplätze hatte ? 
  
5.) Ist der Politik bekannt, das von 2015 - 2017 in Deutschland 8.130 Transport-Unternehmer aufgaben, die 
28.416 BKF beschäftigten, was nochmals ca. 2,3 Mrd. € Verlust für den Staat  bedeutete ? 
  
6.) Ist der Politik bekannt, das laut BAG Köln im Jahr 2017, schon 25,5 % BKF über 55 Jahre alt waren und 
Innerhalb der nächsten 10 Jahre dann die 141.653 BKF altersbedingt ausscheiden, was im Durchschnitt 
14.165 pro Jahr bedeutet ? 
   
7.) Kann eine menschenwürdige Rente mit ca. 1.253 € Netto (nach heutigem Stand) auch für BKF nach 40 
Berufsjahren garantiert werden, um damit die Teilnahme am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen 
Leben zu ermöglichen ? 
  
8.) Was sagt die Politik dazu, das Ende des Jahres 2019 ca. 50.000 BKF in Deutschland fehlten und nur insg. 
ca. 9.000 BKF im Jahr diese menschenunfreundliche familienuntaugliche berufliche Tätigkeit neu ergreifen ? 
 
9.) Ist der Politik bekannt das weniger als 30 % der Transportunternehmer noch Tarif gebunden sind und nur 
noch ca. 10 % der BKF noch Mitglied der ver.di sind ? 
  
10.) Ist bekannt das über 70 % der deutschen BKF keinen rechtlichen Anspruch auf ein Tarifvertrag haben ? 
  
11.) Ist der Politik bekannt, dass es insg. 8 positive Entscheidungen vom BVerfG und BAG in Erfurt zur 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung mit dem Tarifvertragsgesetz nebst dazugehörige DVO gibt, was gegen 
den tariflosen Zustand - für über 80 % - der BKF verwendet werden kann, und somit ein Bundestarifvertrag 
inkl. Mindest-Gehalt von 19 € Brutto für BKF umsetzbar wäre, da die Tarifpartner im sozialen Dialog 
aufgrund fehlender Mächtigkeit es nicht beschließen dürften oder können ? 
  
12.) Ist der Politik bekannt das es ein Gutachten (WD 6 - 3000 – 069/16) vom Wissenschaftlichen Dienst 
(WD) des Bundestags gibt, das zur AVE von Tarifverträgen, auch beim Bundestarifvertrag für den BKF mit 
AVE in den Vordergrund gestellt werden muss.  
 
13.) Ist der BKF nur noch ein notwendiges Übel im Dienst der Versorgung von Industrie & Handel ? 
  
13.) Was bewirken alle Umstände als Berufung zum Beruf beim BKF - wenn der Laster zur Last wird ? 
  
14.) Was passiert denn wenn ohne den BKF als Knecht der Bürger, Industrie und Handel auskommen muss ? 
Vielfach ist derzeit das BKF-Gehalt ein Hohn und der Zeitdruck, sowie volle Straßen sowie die unwürdige 
Wertschätzung ubewirken für die die BKF fast nur noch eine beruflichen Unlust ! 
Zitat Auszug aus Wikipedia vom „Elkawe“: 
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 „Es wird die Wirtschaft gut bezahlt, weil die uns treiben, jagen, knechten“.  
 „Was sollen die EU-Vorschriften, wir Fahrer könn uns selbst vernichten“.  
 ... und ...  
 „Beharrlichkeit und grau so auch nie in einen großen Stau“.  
 „So besser sein als andre, ist immer gut für das Geschäft“.  
 „Der Umsatz ist betrachtet, auf Gewinne wird geachtet“.  
 „Fünfhundert Hammer-Down PS & Power für den King“.  
 „Dinosaurier dann bändigen, denn die Zeit ist überreif“.  
 „Truck-Driver für Termin um so schneller für den Boss“.  
 „Immer Zeit im Nacken & keine Zeit zum unterhalten“.  
 „Hoch oben wohn damit 2 Meter über andere thron“.  
 „So vor Bett da sitzen um nicht hinein zu schlüpfen“.  
 
Ich der als BKF, Fernfahrer, Trucker, Driver, Chauffeur oder Routieur, in Europa unterwegs gewesen bin, war 
immer mit dem Elkawe angeblich in den Augen der Bürger und der Politik nur ....  
 „ein stinkendes umweltgefährdendes lästiges unverzichtbares systemrelevantes  Verkehrshindernis“.  
 
Aber was wäre der Bürger, Industrie und Handel ohne uns ?  
 Ihr wärt hungrig, durstig und arbeitslos !  
 Ihr würdet in Lehm – Holzhütten leben ?  
 Ihr hättet kein Sprit und keine Straßen ! 
  
Zusammenfassung 
 
Die BKF wissen, dass sie der größte Kapitalwert einer Transportfirma sind. Natürlich verursacht der BKF auch 
Kosten, die man bisher immer als sog. „Unkosten“ betrachtete und somit ständig minimierte. Doch dieses 
traditionelle Denkmuster muss jetzt sofort beendet werden. Der anteilige BKF Kostenfaktor liegt bei den 
gesamten Transportkosten im gewerblichen Güterkraftverkehr in der westlichen EU, nur bei rund 30 %. Es 
sind auch nur gut 20 % der Transport-Unternehmer in irgend einen Arbeitgeberverband organisiert und sind 
daher nicht tarifvertraglich verpflichtet, dem BKF ein Tarif-Gehalt zu zahlen. Durch Festlegung des BTV-BKF 
inkl. Tarif-Gehalt, kann mit einer Allgemeinverbindlichkeit etwas positives für deutsche und andere BKF und 
für den gewerblichen Güterkraftverkehr in Deutschland bewirkt werden.  
 
Nur der BKF ist ein „Angestellter“ mit Arbeitsvertrag und bekommt ein „Gehalt“ und wurde ab dem 
10.09.2014 aufgrund der Berufskraftfahrer-Richtlinie 2003/59/EG vom 15.07.2003, in 28 EU- Staaten - als 
Fernfahrer, Trucker, Kraftfahrer, LKW-Fahrer, Driver, Chauffeur oder Routieur -, als Begriff: Berufskraftfahrer 
(BKF) EU-einheitlich rechtsgültig. 
 
Nur der BKF hat kein Vertragsverhältnis mit Waren- Absender und Empfänger und hat bis zu 195 Std. eine 
lenkende Tätigkeit als Dienst-Reise, die bis zu 95 % seiner arbeitsvertraglichen Tätigkeit am LKW Steuer 
bedeutet, wobei der Ort zu  Beginn und Beendigung immer zu Hause ist. 
 
Nur der BKF erbringt als „Einziger Beschäftigter“ in der EU, unselbstständig abhängig eine besondere aktive  
freie Dienstleistung „im öffentlichen Verkehr“, wobei die „Dienst-Reise“ ab dem familiären 
Lebensmittelpunkt beginnt und endet und gleichzeitig im Öffentlichen Recht und im Privat-Recht unterwegs 
tätig ist.  
 
Nur der BKF ist der „Einzige Beschäftigte“ der Verkehrsarten, zur Straße, Wasser Luft und Schiene, der kein 
festen vorgesehenen unabkömmlichen Weg auf Boden der EU hat, um die Straße bei der Dienst-Reise zur 
„Aufnahme und Beendigung der Dienstleistungsfreiheit“ im „Dienst am LKW-Steuer“ in der EU zu benutzen.  
Nur der BKF kann als „Einzige Beschäftigte“, juristisch, fachlich und sachlich, drei von den vier EU- 
Grundfreiheiten, als Waren-, Personen-, Dienstleistung-Freiheit, mit der speziellen Verkehrs- und Transport-
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Freiheit, direkt miteinander verbinden und gleichzeitig zusammen ausführen, ohne dabei entsendet zu sein.  
 
Nur der BKF ist als „Einzige Beschäftigte“ in der EU, immer ab dem familiären Lebensmittelpunkt, als sein 
ständiger Wohnsitz, arbeitsvertraglich als Angestellter tätig, wobei seine berufliche Ausführung durch das 
Unionsrecht (Europa- und EU-Recht) entscheidend ist und im Arbeitsvertrag beinhaltet sein muss. 
 
In Deutschland wird jetzt mitentscheidend sein, unter welcher Flagge die LKW angemeldet sind und/oder 
welche BKF in der EU, bei den vom Unternehmer gewollten Standorten starten. Sonst werden die EU-
Konzerne – zum Teil als Europa AG (Europäische SE) –, mit deren LKW-Zulassungen und preiswerten BKF, 
den Transport-Markt im gewerblichen Güterkraftverkehr beherrschen. Die Unternehmen bezogene 
Arbeitseinheit von/bis zu über 1000 LKW, könnten damit in Deutschland als Mittelpunkt der EU, oder auf 
mehrere der 28 EU-Staaten verteilt, eine gewinnbringende Logistik ohne „Basispunkte“, als „virtuellen 
Betrieb“, über das globale www praktizieren. 
 
     „Der heutige Tag für BKF mit dem Gutachten, darf nicht die gute alte Zeit von Übermorgen sein“   
 
Der arbeitsvertragliche „Dienst“ des BKF am LKW-Steuer, ergibt sich aus seiner beruflichen tatsächlichen 
versicherungspflichtigen sowie haftungsrechtlichen Angestellten Tätigkeit, die er speziell in seinem 
Berufsspezifischen und erlernten Fachbereich nach der Berufskraftfahrer-Ausbildungsverordnung,  sowie 
Klassifikation 52122 inkl. FeV Code 95, regelmäßig sowie überwiegend ausübt. 
 
„Wenn“ dem niedrige Gehalt, bei EU-weiten Wettbewerb im gewerblichen Güterkraftverkehr, nicht sofort 
Einhalt geboten wird, gibt es in der EU einen total liberalisiertes freies unkontrollierbares Machtgefüge der 
Transportmärkte auf der Straße, wobei dann weiterhin die großen Unterschiede in der Gehalt-Struktur 
uneingeschränkt benutzt werden, sodass es demnächst fast kein deutschen BKF als Fernfahrer mehr gibt, 
der auf ein in Deutschland zugelassenen LKW unterwegs ist.  
 
Nur mit dieser Erkenntnis, die sich hoffentlich durchsetzen wird, kann die Bewältigung im großen EU-
Binnenmarkt mit gut ausgebildeten qualifizierten und gut bezahlten BKF als Fernfahrer umgesetzt werden, 
der dann als Transportmanager und Verkehrsexperte, Bordingenieur und Navigator, Präsentant des 
Unternehmers und Treuhänder wertvoller Ladung, seine vielfältigen Transporte als „Logistischer 
Transportoperateur“ in Europa ausführt. Vor allem mit mehr Freizeit, Verdienst und  Anerkennung für seine 
sehr schweren Tätigkeiten bei einer Dienst-Reise, ist die deutsche Tugend im Transportwesen als echte 
„Made in Germany“ weiterhin wichtig, um Zukünftig fern-schnell-gut aufrecht zu erhalten. 
 
Abends sind wir klug für den gewesenen Tag – doch niemals klug genug für den der kommen mag !  
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